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natursportspiele to go
digitales alternativangebot für Familien 

löst in diesem Jahr das natursport Opening ab

Draußen aktiv sein, den Pfälzerwald erkunden und im Kreis der Familie spannende Dinge erleben, das ist gerade in 
Corona-Zeiten äußerst beliebt. Aus diesem Grund haben sich die beiden Veranstalter des jährlich stattfindenden Natur-
sport Openings Pfälzerwald ein besonderes Online-Angebot einfallen lassen. Die Zentrum Pfälzerwald Touristik und das 
Haus der Nachhaltigkeit bieten mit Hilfe eines Aufgabenzettels rund um die Themen Wald, Natur und Bewegung die 
sogenannten „NaturSportSpiele to go“ an.
Mal muss etwas erkundet, dann wieder etwas gesammelt, gebastelt oder gemalt werden. Manche Aufgaben kann man 
alleine, andere nur aktiv mit der ganzen Familie bewerkstelligen. Einmal ist Phantasie gefragt, ein andermal kommen 
schlaue Köpfchen schneller voran. Jedenfalls soll es in erster Linie Spaß machen. Sich draußen bewegen und so ganz 
nebenbei auch aktiv sein für den Wald und tolle Preise gewinnen.
Wer die Aufgaben geschafft hat und den ausgefüllten Bogen zurück ans Haus der Nachhaltigkeit schickt, kann eine von 
25 Natursport-Family-Boxen gewinnen. Die Box ist randvoll bepackt mit allem, was man für spannende Abenteuer in 
der Natur braucht: Bestimmungsbücher, Spieleanleitungen, eine Trinkflasche und vieles mehr stehen für die Gewinner 
bereit! Mitmachen lohnt sich also!
Der Aufgabenzettel und weitere Infos finden sich unter www.hdn-pfalz.de und www.zentrum-pfaelzerwald.de
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Notrufe
Polizei .........................................................................110 + 9 22 90
Feuerwehr .................................................................................... 112
Krankentransport .................................................................19222

Ärztliche  
Bereitschaftspraxis

Ärztliche Bereitschaftspraxis Kaiserslautern Westpfalz-Kli-
nikum Standort I, Hellmut-Hartet-Straße 1, 67655 Kaisers-
lautern, Tel: 116117 (kostenfrei, ohne Vorwahl aus dem 
Festnetz, aus dem Handynetz mit der Vorwahl 0631)

Öffnungszeiten
Montag 19 Uhr bis Dienstag 7 Uhr
Dienstag 19 Uhr bis Mittwoch 7 Uhr
Mittwoch 14 Uhr bis Donnerstag 7 Uhr
Donnerstag 19 Uhr bis Freitag 7 Uhr
Freitag 16 Uhr bis Montag 7 Uhr
Feier- und Brückentag: Vorabend, 18:00 Uhr, bis Folge-
werktag, 07:00 Uhr
Nardini Klinikum St. Johannis Landstuhl, Nardinistraße 30, 
66849 Landstuhl, Tel: 116117 (kostenfrei, ohne Vorwahl 
aus dem Festnetz, aus dem Handynetz mit der Vorwahl 
06371)

Öffnungszeiten
Mittwoch 14 Uhr bis 23 Uhr
Samstag 9 Uhr bis 23 Uhr
Sonntag 9 Uhr bis 23 Uhr
Feier- und Brückentag 9 Uhr bis 23 Uhr

Zahnärztlicher Notfalldienst
Den zahnärztlichen Notdienst am Wochenende über-
nimmt:
Herr Dr. Markus Kries, Raiffeisenstr. 19, 66892 Bruch-
mühlbach-Miesau, Tel.: 06372/1429
Die Sprechzeiten sind: samstags von 09:00 bis 12:00 Uhr 
und sonntags von 11:00 bis 12:00 Uhr. Auch außerhalb 
dieser Sprechzeiten ist der diensthabende Zahnarzt für 
Notfälle erreichbar.
Weitere Informationen und kurzfristige Änderungen ent-
nehmen Sie bitte der Internetseite zum zahnärztlichen 
Notdienst www.zahnnotfall-pfalz.de

Bereitschaftsdienst der Augenärzte 
Kusel/Landstuhl/Kaiserslautern

Der augenärztliche Bereitschaftsdienst Kusel/Landstuhl 
ist mit dem Notdienst Kaiserslautern zusammengeschlos-
sen. Zu erfragen: Tel. 0631/ 89290929.

Apothekennotdienst
Unter der folgenden Service-Telefonnummer werden 
Ihnen die diensthabenden Apotheken in Ihrem Post-
leitzahlenbereich genannt! (Im Internet www.lak-rlp.
de), aus dem deutschen Festnetz (0,14 €/Min.) und aus 
dem Mobilfunknetz (max. 0,42 €/Min.): 0180 5 258825 
+ Postleitzahl des Standortes.

(zum Beispiel bei einem Standort in Hauptstuhl 0180-5-
258825-66851 od. bei einem Standort in Kindsbach 0180-
5-258825-66862)

Abfrage der Bereitschaftsdienst-Apotheke im Inter-
net: www.lak-rlp.de

Mit der Option „Kalender“ können dort auch für jeden 
beliebigen Ort die Bereitschaftsdienstapotheken der 
kommenden 14 Tage angezeigt und ausgedruckt wer-
den. Die Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz weist 
jedoch darauf hin, dass nur für den Tag des Ausdruckes 
eine absolute Aktualität gewährleistet werden kann.

Tierärztlicher Notfalldienst
für Kleintiere der Tierarztpraxen  

in Landstuhl und Ramstein

Der Notdienst der Tierärzte ist beim jeweiligen Haustier-
arzt zu erfragen.

Weitere Bereitschafts-
dienste

Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz AG Energie-
versorgung

Strom für die Verbandsgemeinde Landstuhl:

Netzteam Hauptstuhl, Tel.-Nr.: 0800/7977777

Gas für die Gemeinden Bann und Hauptstuhl:

Tel.-Nr.: 0800/1003448

Notdienste / Wichtige Rufnummern

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die zur Zeit 
gültige Anzeigenpreisliste. Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Namentlich ge-
kennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Bei Nichtlieferung ohne Verschulden des 
Verlages oder infolge höherer Gewalt, Unruhen, Störung des Arbeitsfriedens, bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.

Verantwortlich: 
redaktioneller Teil:   Dietmar Kaupp,
  Verlagsleiter
Anzeigen:  Melina Franklin, 
  Produktionsleiterin

ImpressumHerausgeber:  LINUS WITTICH Medien KG
Druck:  Druckhaus WITTICH KG
Verlag:  LINUS WITTICH Medien KG
Anschrift:  54343 Föhren, Europa-Allee 2 (Industriepark Region Trier, IRT)

Erscheinungsweise: wöchentlich 
Zustellung: Kostenlose Zustellung an alle  
Haushalte, Einzelbezug über den Verlag

Reklamationen Vertrieb: Tel. 06502 9147-0, E-Mail: vertrieb@wittich-foehren.de
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Sickingenstadt Landstuhl

Förderverein KiTa Pickolino e.V.: 
Osterkartenaktion

Kita-Leiterin Simone Mees und Jean Pasquay
Die Kita Pickolino hatte für die Osterzeit eine Osterkartenaktion 
durch den Förderverein gestartet.
Dank einer tollen und kreativen Idee einer Mama und den künstleri-
schen Beitrag der Kinder wurden schöne Ostergrußkarten zum Ver-
kauf im Kindergarten angeboten.
Durch das positive Feedback werden sicher bald wieder Grußkarten 
für andere Anlässe wie z.b. Geburtstage angeboten.
Besonderer Dank für diese schöne Idee und Umsetzung an Familie 
Pasquay.
Bleiben Sie gesund.

DRK Ortsverein Landstuhl e.V.
Blutspende in Landstuhl am 28. April 2021

Helfen Sie uns, damit wir helfen können!
Der DRK Ortsverein Landstuhl e.V. führt am Mittwoch, 28, April 2021 
von 15.30 – 19:30 Uhr im in der Stadthalle Landstuhl seinen nächsten 
Blutspendetermin durch. Für schwer kranke und verletzte Personen 
werden täglich sehr viele Blutkonserven benötigt, der Bedarf steigt 
ständig weiter an. Trotz wissenschaftlicher Fortschritte ist es nicht 
möglich, Blut bzw. Blutbestandteile künstlich herzustellen.
Der DRK Ortsverein Landstuhl appelliert daher an alle gesunden Per-
sonen Blut zu spenden um den Bedarf decken zu können.
Das Höchstalter für Blutspender wurde angehoben, sodass nunmehr 
alle gesunden Menschen ab 18. Jahren, bis zum Erreichen des 76. 
Lebensjahres Blut spenden dürfen. Trotzdem stehen wegen Errei-
chens des Alters immer weniger Dauerspender zur Verfügung und 
es werden dringend Erstspender gesucht. Erstspender sollen das 68. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Um die Blutspende schnell 
und effizient durchführen zu können ist es ratsam sich einen Termin 
an diesem Tag unter folgendem Link zu reservieren. https://terminre-
servierung.blutspendedienst-west.de/landstuhl-stdh
Eine Blutspende hilft nicht nur anderen sondern ist auch eine gute 
Eigenkontrolle, da alle Spenden genau untersucht werden und 
Abweichungen von der Norm dem Spender umgehend mitgeteilt 
werden. Bitte genügend Flüssigkeit zu sich nehmen.
Bitte zum Termin einen gültigen Ausweis, Reisepass, Führerschein 
und ihren Blutspenderausweis mitbringen.

Oberarnbach

SG Oberarnbach/Obernheim-
Kirchenarnbach/Bann

Neues Trainerteam
Für die Saison 2021/2022 hat die SG OOKB ein neues Trainerteam. 
Der Trainer der letzten abgebrochenen Saison, Dennie Schmidt, steht 
aus beruflichen Gründen für die neue Saison nicht mehr zu Verfü-
gung. An dieser Stelle möchte sich die SG bei Dennie Schmidt recht 
herzlich für die tolle Arbeit in der letzten Saison bedanken. Sollte es 
aufgrund der Corona Pandemie im Sommer wieder möglich sein 
Fußball zu spielen, wird Benjamin Mayer der neue Cheftrainer der SG. 
Benjamin Mayer wechselt vom Ligarivalen SG Knopp/Wiesbach zur 

SG. In Knopp/Wiesbach begleitete Benny Mayer verschiedene Positi-
onen, Trainer, Co-Trainer und Spieler. Der aus Wiesbach stammende 
Benny Mayer war vorher in Wiesbach, Bechhofen Lambsborn und 
beim Landesligisten SV Hermersberg Trainer bzw. Spielertrainer. Der 
B-Lizenz Inhaber ist des weiteren DFB Stützpunkttrainer und möchte 
nach der Pandemie die Jugend - Elitelizenz erwerben.
Als Co-Trainer steht ihm Tobias Brummer zur Seite. Tobias besitzt 
ebenfalls die B-Lizenz und war vor seinem zweiten Wechsel zur SG im 
letzten Jahr, als Spieler in Weselberg und Queidersbach aktiv.
Alter und neuer Trainer der 1b Mannschaft ist Christian Feick. Chris-
tian Feick ist damit das 3. Jahr in Folge Trainer der 1b. Davor trainierte 
er die A-Jugend der SG und leitete viele Jahre verschiedene Jugend-
mannschaften beim SV Hermersberg.
Als Neuzugänge für die kommende Saison haben neben Benny 
Mayer noch Manuel Stahl (SG Knopp/Wiesbach), Yannick Wilhelm 
und Jannis Berberich (beide A-Jugend SG Waldfischbach) sowie Phi-
lipp Mees, Thorben Metz und Julian Germann (alle eigene Jugend) 
zugesagt.
Die SG verlassen werden Dominik Lutz und Tim Richtscheid, die 
beide zu ihrem Heimatverein FV Linden wechseln. Die SG möchte 
sich bei beiden Spielern bedanken und wünscht ihnen für ihre sport-
liche sowie private Zukunft alles Gute.

Schopp

Bücherei Schopp

Autorenlesung auf der Start-
seite bibkat.schopp
Kinderbuchhelden.
Was fällt Ihnen bei diesem Stich-
wort ein?
Die Antworten werden sicher-
lich sehr unterschiedlich, aber 
sie wecken bei uns allen Kind-
heitserinnerungen wach. Jeder 
von uns hat oder hatte einen 
Helden, eine Figur, zu der man 
aufblickt und die man bewun-
dert. Helden sind nicht unbe-
dingt groß und stark, eher klein 
und clever, sind mal furchtlos, 
mal witzig wie SAMS- ein Wesen 
in einem Taucheranzug, einer 
Rüselnase und einem Gesicht 

mit blauen Punkten, die wie Sommersprossen aussehen. Sams erfüllt 
Wünsche und ist frech.
Hierzu erschien letztes Jahr ein neues Buch “Sams und der blaue 
Drache“ und eins sei verraten: es wird sehr spannend, denn Sams 
und der blaue Drache wollen fliegen.
Wer neugierig geworden ist, kann schon mal in die Geschichte rein-
hören. Auf der Internet Seite www.bibkat.schopp liest der Autor 
Paul Maar persönlich. Dort finden Sie auch eine Augsburger Pup-
penkiste Verfilmung „Am Samstag kam das Sams zurück“. Ein 
Vergnügen für die ganze Famiie.
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Sams Bücher sind auch in der Bücherei Schopp vorrätig und erfreuen 
sich nach wie vor großer Beliebtheit.
Und welche Bücher haben Ihre Lese-Begeisterung entfacht? Wel-
che Kindheitshelden weichen Ihnen nicht mehr von der Seite? Wir 
würden uns freuen, wenn Sie es uns schreiben. Gerne per mail: bue-
cherei@gemeinde-schopp.de oder handschriftlich an die bücherei 
schopp, Hauptstr. 11, 67707 schopp
Aktuelle Anpassungen der Öffnungszeiten und unserer Service 
erfahren Sie unter www.bibkat.schopp und/oder gb-schopp.de
Telefonische Anfragen unter 06307-9125855. Herzliche Grüße

Ihr Team der Bücherei Schopp

Gottesdienste und
kirchliche Nachrichten

Kath. Kirchengemeinde  
st. Josef, Trippstadt

gottesdienste
sonntag, 25.04.2021
9.30 Uhr Heilige Messe
sonntag, 09.05.2021
9.30 Uhr Heilige Messe
gedenken an inge giehl, Willi und Lucrecia busch, adolf und eli-
sabeth giehl
gottesdienste in maria schutz:
Samstag, 17.00 Uhr und Sonntag um 10.45 Uhr
Da wir nur mit einer begrenzten Zahl von Gottesdienstbesuchern 
feiern dürfen, bitten wir um Anmeldung im Pfarrbüro Maria Schutz. 
Über unsere Homepage www.mariaschutz.de können Sie per Inter-
net einen Sitzplatz buchen.
Bitte tragen Sie einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz und brin-
gen Sie zum Ausfüllen eines Datenschutzformulars Ihren eigenen 
Kugelschreiber mit. Bitte halten Sie 2 Meter Abstand voneinander 
und kommen etwas früher. Das Pfarrbüro in Trippstadt ist diens-
tags von 16.00 bis 18.00 Uhr geöffnet und befindet sich im Rathaus, 
Amtszimmer. Telefonisch erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
06306/481. Ausserhalb der Öffnungszeiten wenden Sie sich bitte an 
das Zentralbüro Maria Schutz, Kaiserslautern, Telefon: 0631/34121-0.
E-mail: pfarramt.kl.maria-schutz@bistum-speyer.de

Kath. Kirchengemeinde  
Hl. namen Jesu Landstuhl

samstag, 24.05.2021
17.30 Uhr Landstuhl, Krankenhauskapelle, Vorabendmesse
18.00 Uhr bruchmühlbach, St. Maria Magdalena, Vorabendmesse
19.00 Uhr mittelbrunn, St. Josef, Vorabendmesse
sonntag, 25.04.2021
09.00 Uhr Landstuhl, Krankenhauskapelle, Hl. Messe
09.00 Uhr Kindsbach, Mariä Heimsuchung, Hl. Messe
09.00 Uhr Hauptstuhl, St. Ägidius, Hl. Messe
10.30 Uhr Landstuhl, St. Markus, Hl. Messe zum Patrozinium
10.30 Uhr Landstuhl, Heilig Geist, Hl. Messe
18.00 Uhr Landstuhl, St. Andreas, Abendmesse
Falls sich die Pandemielage verschlechtert, kann es zum ausfall 
von gottesdienstterminen kommen. bitte aushänge im schau-
kasten der Kirche oder mitteilungen auf der Homepage (www.
kirchen-landstuhl.de) beachten.
Firmung 2021
Alle, die im November in unserer Pfarrei gefirmt werden möchten, 
sollen zu einem der folgenden Anmeldetermine kommen und dabei 
die Anmeldung zur Firmung bereits ausgefüllt mitbringen. Folgende 
Anmeldetermine sind noch möglich:
Freitag, 23. April, 17.00 Uhr Hauptstuhl, Kirche
Samstag, 24. April, 18.00 Uhr Mittelbrunn, Kirche
Dabei wird ausführlich besprochen, wie die Firmvorbereitung abläuft.
Pfarrbüro
Das Pfarrbüro ist für Besucher weiterhin geschlossen. Sie können 
uns aber per E-Mail (pfarramt.landstuhl@bistum-speyer.de) oder per 
Telefon (06371-6198950) erreichen.
Montags bis donnerstags von 09.00-12.00 Uhr und freitags von 
14.00-17.00 Uhr sind wir telefonisch für Sie da. Falls alle Leitungen 
belegt sind, dürfen Sie gerne eine Nachricht auf dem Anrufbeant-
worter hinterlassen. Bitte denken Sie daran, dass Sie sich weiterhin 
für die Gottesdienste anmelden müssen, spätestens bis Freitag, 16.00 
Uhr. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Prot. Kirchengemeinde schopp-Linden-
Krickenbach

gottesdienste zum sonntag Jubilate (3.so n. Ostern)
Wochenspruch: „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; 
das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“ (2.Korinther 5,17)
sonntag, 25. april 2021
9.30 Uhr Krickenbach
10.30 Uhr Schopp
Wir bitten Sie, während des Gottesdienstes durchgängig eine medi-
zinische, eine FFP-2-maske oder eine maske vergleichbaren 
standards zu tragen. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
bürozeiten im Pfarramt (Frau müller)
Das Pfarrbüro ist bis Ende April nicht besetzt.
Kontakt: Prot. Pfarramt, Waldstr. 12, 67707 Schopp, Tel. 06307/395, 
e-mail: pfarramt.schopp@evkirchepfalz.de.
Unsere Kirchengemeinde im Internet unter: www.kirchen-kl.de

ev. Kirchengemeinde Trippstadt-
stelzenberg-mölschbach

Herzliche einladung zu unseren gottesdiensten am sonntag, 
25. april - Jubilate
mölschbach: 9.15 Uhr (im Gemeindehaus)
Trippstadt: 10.30 Uhr
Kollekte: für die Arbeit in der eigenen Gemeinde
Es gilt weiterhin: Wir singen nicht. Bitte medizinische masken (z.b. 
FFP2/Kn95 oder blaue OP-masken) tragen und auch während 
des gottesdienstes aufbehalten und Hände desinfizieren. Ganz 
wichtig ist es, abstand voneinander halten, vor allem vor und 
nach dem gottesdienst. Bei Erkältungssymptomen bitte zuhause 
bleiben
Kontakt: Pfrn. astrid grob, steiggasse 4, 67705 Trippstadt
Telefon: 06306 – 329, email: pfarramt.trippstadt@evkirchepfalz.
de
Pfrn. Astrid Grob erreichen Sie von Dienstag bis Samstag unter der 
Telefonnummer 06306-329 oder im Pfarrhaus. Außerhalb der Büro-
zeiten bitte auf den Anrufbeantworter sprechen, er wird regelmäßig 
abgehört.

Prot. Pfarramt mittelbrunn
Freitag, 23.04.2021
Der Konfirmandenunterricht entfällt
sonntag, 25.04.2021
09:30 Uhr Gottesdienst in Obernheim (Kirche)
10:30 Uhr Gottesdienst in Mittelbrunn (Kirche)
Für alle Gottesdienste gelten die entsprechenden Corona-Bestim-
mungen (Adresse und Name müssen hinterlassen werden, medizi-
nischer Mundschutz muss während des Gottesdienstes getragen 
werden, Stoffmasken genügen nicht mehr, da wir durchgehend 
lüften müssen, bitte warm anziehen, die Gemeinde darf leider nicht 
singen).
Hausbesuche sind aufgrund von Corona leider nicht möglich, man 
kann aber jederzeit bei uns anrufen. Wir sind für Sie da.
Pfarrerehepaar Nolte
Kirchenstraße 12 a
66851 Mittelbrunn
06371/17246

Prot. Pfarramt bruchmühlbach
Liebe Gemeindeglieder,
am 25. April ist um 9.30 Uhr Gottesdienst in Hauptstuhl mit Lektorin 
Kiefer.
Am 2. Mai ist um 9.30 Uhr Gottesdienst in Bruchmühlbach mit Pfrin. 
Wahl- Risser.
Bitte melden sie sich zum Besuch der Gottesdienste im Pfarramt an.
Beachten sie die derzeit gültigen Regeln und Bedingungen in der 
Zeit der Corona-Pandemie.
Prot. Pfarramt Bruchmühlbach, Tel.: 06372/ 6761
mail: pfarramt.bruchmuehlbach@evkirchepfalz.de

ev. Freikirche - Calvary Chapel
Kindsbach, industriestr. 50
Im Internet finden Sie uns unter: www.cck-town.org
Unser Gottesdienst (Englisch/Deutsch) findet jeden Sonntag um 
11.00 Uhr statt. Wir würden uns über Ihren Besuch sehr freuen.



 Amtsblatt
Verbandsgemeinde Landstuhl

mit den amtlichen bekanntmachungen der Verbandsgemeinde Landstuhl

seit montag gilt eine neue 
allgemeinverfügung im Landkreis

Nach dieser neuen Allgemeinverfügung gilt auch eine nächtliche Ausgangssperre. Der Auf-
enthalt außerhalb der eigenen Wohnung ist damit zwischen 21 Uhr und 5 Uhr des Folgetags 
grundsätzlich untersagt. Personen, die nicht im Kreis Kaiserslautern wohnen, dürfen sich in 
dieser Zeit nicht im Landkreis aufhalten. Ausnahmen von dieser Beschränkung gelten nur bei 
Vorliegen eines triftigen Grundes.

Tagsüber ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum nur alleine oder mit den Angehörigen des 
eigenen Hausstands und einer Person eines weiteren Hausstands gestattet, wobei Kinder bei-
der Hausstände bis einschließlich sechs Jahre nicht mitgezählt werden.
Die Außengastronomie ist geschlossen, Abhol- und Bringdienste sind weiterhin gestattet. 
Geschäfte des Einzelhandels sind geschlossen, es ist jedoch weiterhin Terminshopping mög-
lich für jeweils eine Person bzw. Angehörige eines Hausstandes.
Von der Regelung des Terminshoppings ausgenommen sind weiterhin unter anderem Einzel-
handelsbetriebe für Lebensmittel, Drogerien, Buchhandlungen, Baumärkte, Blumengeschäfte, 
Gärtnereien, die geöffnet bleiben.
Körpernahe Dienstleistungen bei denen das Abstandsgebot nicht eingehalten werden kann, 
wie Kosmetik oder Tattoos, sind untersagt.

Lediglich Dienstleistungen, die medizinischen oder hygienischen Gründen dienen, wie bei der 
Fußpflege, der Physiotherapie oder bei Friseuren, sind erlaubt. Die Maskenpflicht ist einzuhalten.
Im Amateur- und Freizeitsport in Einzelsportarten darf auf öffentlichen und privaten Sportan-
lagen nur im Freien und nur alleine, zu zweit oder mit Personen aus dem eigenen Hausstand 
Sport getrieben werden. Es gilt das Abstandsgebot.
Die Außenbereiche von Zoos, Tierparks, botanischen Gärten und ähnlichen Einrichtungen 
dürfen geöffnet bleiben, es gilt eine Vorausbuchungspflicht.

Museen, Ausstellungen, Galerien, Gedenkstätten und ähnliche Einrichtungen müssen kom-
plett schließen.
Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit sind nur als Einzelange-
bote zulässig. Der außerschulische Musik- und Kunstunterricht in Gruppen ist untersagt. 

Der Proben und Auftrittsbetrieb der Breiten- und Laienkultur ist ebenso weiterhin untersagt.
Die komplette Allgemeinverfügung finden Sie im Innenteil.

Ausgabe 16

Jahrgang 2021

Mittwoch, 21. April 2021
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Verbandsgemeinde
Bitte vereinbaren Sie vor Ihrem Besuch einen Termin.
Telefonisch ist die Verbandsgemeindeverwaltung zu  
folgenden Zeiten erreichbar:
Montag - Mittwoch von 8.30 - 12.00 Uhr & 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag von 8.00 - 18.00 Uhr
Freitag von 8.30 - 12.00 Uhr
Telefonische Anmeldung unter:
Rathaus, Kaiserstraße 49, Landstuhl:
06371/83-0
06371/83-110
06371/83-111
06371/83-491
Standesamt, Kirchenstraße 41, Landstuhl
06371/83-121
Einwohnermeldeamt, Bahnstraße 80, Landstuhl:
Vorsprachen nur mit Termin  06371/83-125 
oder unter www.landstuhl.de
Verbandsgemeindewerke und Stadtwerke Landstuhl, 
Bahnstraße 80, Landstuhl
06371/83-300 oder unter www.landstuhl.de

Sprechstunden der Verwaltung
Krickenbach: Di. 09.00 - 10.00 Uhr Di. 17.00 - 18.00 Uhr
Linden: Mi. 10.30 - 11.30 Uhr Mo. 18.30 - 19.30 Uhr
Queidersbach: Mi. 09.00 - 10.00 Uhr Mo. 17.00 - 18.00 Uhr
Schopp: Di. 10.30 - 11.30 Uhr Di. 18.30 - 19.30 Uhr
Stelzenberg: Di. 09.00 - 10.00 Uhr Do. 16.00 - 17.00 Uhr
Trippstadt: Di. 10.30 - 12.00 Uhr Do. 17.30 - 19.00 Uhr
Vorsprachen nur mit Termin
Tel. 06371/83125 oder unter www.landstuhl.de

Sprechstunden des Schiedsmanns
nach Vereinbarung über Telefon 063 71 /83-491.

Sprechstunde der Gleichstellungsbeauftragten 
der Verbandsgemeinde Landstuhl Silke Wallé

Jeden letzten Donnerstag im Monat, 17.00 - 18.00 Uhr, Rathaus, 
Kaiserstraße 49, Landstuhl, Zimmer 127 (1. OG) oder nach tele-
fonischer Vereinbarung Tel. 06371 / 83110
gleichstellung-vglandstuhl@web.de

Sprechstunde des Beirates für Migration und 
Integration des Landkreises Kaiserslautern

Die Sprechstunden des Beirates für Migration und Integration 
des Landkreises Kaiserslautern finden jeden Donnerstag von 
16:00 bis 18:00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter 
0159/04094168 oder 0631/7105-414 mit Herrn Sofronios Spy-
talimakis in der Kreisverwaltung Kaiserslautern, Lauterstraße 8, 
67657 Kaiserslautern, Zimmer 120 statt.
Vorherige Terminvereinbarung für die Verbandsgemeinde Land-
stuhl bei Herrn Sofronios Spytalimakis unter 0159/04094168 
oder Herrn Mario Faß unter 0175/3662818.

Die Verbandsgemeinde Landstuhl im Internet
So finden Sie uns im Internet unter: http://www.landstuhl.de
E-Mail-Adressen der Verbandsgemeindeverwaltung
in allen Angelegenheiten: vg@landstuhl.de
Direkter Kontakt
• Bürgermeister Dr. Peter Degenhardt:

peter.degenhardt@landstuhl.de
• Amtsblatt, Aufgabenbereich Öffentlichkeitsarbeit: amts-

blatt@landstuhl.de
• Einwohnermeldeamt: 

einwohnermeldeamt@landstuhl.de
• Standesamt: standesamt@landstuhl.de
• Ordnungsamt: ordnungsamt@landstuhl.de
• Gewerbeamt: gewerbeamt@landstuhl.de
• Bauamt: bauamt@landstuhl.de

• Tourist-Information: tourismus@vglandstuhl.de
• Datenschutzbeauftragter: datenschutz@landstuhl.de
• Aufgrund der Vielzahl der am Markt erhältlichen Pro-

gramme bitten wir, Email-Anhänge ausschließlich in den 
Formaten Word97-2003 (doc), Excel97-2003 (xls), jpg, 7z 
oder Adobe-PDF an uns zu senden.
Die Größe einzelner Emails darf 7 MB nicht über-
schreiten.

Verbandsgemeinde Landstuhl
Amtsblatt - Online

Die Online-Ausgabe des amtlichen Teils des Amtsblattes der Ver-
bandsgemeinde Landstuhl finden Sie im Internet unter: www.
landstuhl.de. Klicken Sie im Internet unter: www.landstuhl.de. 
Klicken Sie auf der Startseite unter AKTUELL auf „Amtsblatt“. 
Die gewünschte Ausgabe können Sie dann zum Lesen als PDF-
Datei auf Ihren PC herunterladen.
Archivanfragen nach älteren Ausgaben richten Sie bitte an die 
Amtsblatt-Redaktion: E-Mail: amtsblatt@landstuhl.de

Bezirkspolizeibeamte
für Krickenbach, Linden, Queidersbach, Schopp,  
Stelzenberg, Trippstadt
Frau Simone Millgramm-Denzer 0631/369-2224
e-Mail: pikaiserslautern2@polizei.rlp.de
für Bann, Hauptstuhl, Kindsbach, Landstuhl,  
Mittelbrunn, Oberarnbach
Herr Achim Opp 06371/9229-230
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de

Verbandsgemeindewerke/
Stadtwerke Landstuhl

Öffungszeiten:
Bahnstraße 80, Landstuhl
Montag - Mittwoch von 8.30 - 12.00 Uhr & 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag von 8.00 - 18.00 Uhr
Freitag von 8.30 - 12.00 Uhr
So finden Sie uns im Internet:
www.verbandsgemeindewerke-landstuhl.de
www.stadtwerke-landstuhl.de
E-Mail-Adresse in allen Angelegenheiten:
werke@landstuhl.de

Bereitschaftsdienst der 
Verbandsgemeindewerke und  

Stadtwerke Landstuhl
Wasserversorgung in der gesamten Verbandsgemeinde Land-
stuhl .............................................................................. Tel.: 06371/912250
Abwasserentsorgung in den Ortsgemeinden Bann, Hauptstuhl, 
Kindsbach, Mittelbrunn, Oberarnbach und der Sickingenstadt 
Landstuhl.................................................................... Tel.: 06371/912250
Abwasserentsorgung in den Ortsgemeinden Krickenbach, Lin-
den, Queidersbach, Schopp, Stelzenberg und Trippstadt (WVE 
Stadtentwässerung) .................................................Tel.: 0631 / 3723-0

Rufbereitschaft der Versorgungswerke
Stromversorgung in der gesamten  
Verbandsgemeinde Landstuhl
(Pfalzwerke Netz AG) ............................................ Tel.: 0800 / 7977777
Gastechnische Störungen in den Ortsgemeinden Krickenbach, 
Linden, Queidersbach, Schopp, Stelzenberg und Trippstadt Tel.: 
0800/8456789
Gastechnische Störungen in den Ortsgemeinden Bann und 
Hauptstuhl (Pfalzgas) ............................................. Tel.: 0800/1003448
Gastechnische Störungen in Landstuhl und den Ortsgemein-
den Kindsbach und Mittelbrunn ....................... Tel.: 06371/912250

Öffnungszeiten - Sprechstunden
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„Testen für alle“ im Landkreis Kaiserslautern
Die Terminvereinbarung der Testzentren des DRK erfolgt über folgende Hotline 0800/9324283 oder auf der Homepage unter www.kv-kl-
land.drk.de. Dort können Sie direkt online einen Termin im ausgewählten DRK-Testzentrum vereinbaren. Die Terminvereinbarung für das 
Testzentrum des MVZ in Rodenbach erfolgt über die Telefonnummer 0151/64193419 oder unter info@schneider-diabetes.de. Der Malteser 
Hilfsdienst bietet ohne vorherige Terminvereinbarung die Testungen an den angegebenen Öffnungszeiten an.
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Bietet eine Einrichtung neben den oben genannten Waren 
oder Dienstleistungen weitere Waren oder Dienstleistungen 
an, ist dies zulässig, soweit im Folgenden nichts Abweichendes 
bestimmt ist und das weitere Waren- oder Dienstleistungsange-
bot nicht den Schwerpunkt des Verkaufssortiments oder Ange-
bots bildet.

d) In den Einrichtungen nach Ziffer 3. Buchstaben a) bis c) gelten 
vorbehaltlich der Bestimmungen des § 2 Abs. 4 der 18. CoBeLVO 
sowohl in geschlossenen Räumen als auch im Freien, insbeson-
dere in Wartesituationen, das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 
Satz 1 der 18. CoBeLVO, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 der 
18. CoBeLVO mit der Maßgabe, dass eine medizinische Gesichts-
maske (OP-Maske) oder eine Maske der Standards KN95/N95 
oder FFP2 oder eines vergleichbaren Standards zu tragen ist, und 
die Personenbegrenzung nach § 1 Abs. 7 der 18. CoBeLVO. Die 
Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 der 18. CoBeLVO gilt auch im 
unmittelbaren Umfeld der Einrichtung oder auf Parkplätzen. Die 
Personenbegrenzung nach § 1 Abs. 7 der 18. CoBeLVO gilt nicht
aa) für Stellen und Einrichtungen, die öffentlich-rechtliche Auf-
gaben wahrnehmen,
bb) auf Wochenmärkten gemäß Ziffer 3. Buchstabe c) Doppel-
buchstabe bb) sowie
cc) in persönlichen Beratungsgesprächen, wenn sich ausschließ-
lich Personen, die höchstens zwei Hausständen angehören, in 
einem Raum aufhalten.

4. Abweichend von § 6 Abs. 3 und 4 der 18. CoBeLVO gilt: Kann das 
Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 der 18. CoBeLVO zwischen 
Personen wegen der Art der Dienstleistung nicht eingehalten 
werden, wie in Kosmetikstudios, Wellnessmassagesalons, Tattoo- 
oder Piercing-Studios und ähnlichen Betrieben, ist die Tätigkeit 
untersagt. Erlaubt sind Dienstleistungen, die medizinischen oder 
hygienischen Gründen dienen, wie solche von Optikern, Hörge-
räteakustikern, Friseuren, bei der Fußpflege, bei der Podologie, 
bei der Logopädie, bei Physio- und Ergotherapien, beim Rehabi-
litationssport und Funktionstraining im Sinne des § 64 Abs. 1 Nr. 
3 und 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch oder Ähnliches. 
Es dürfen nur solche Dienstleistungen des Friseurhandwerks 
erbracht werden, bei denen die Einhaltung der Maskenpflicht 
möglich ist. Friseure haben den Zutritt durch vorherige Termin-
vereinbarung zu steuern. Bei allen Angeboten ist zwischen Kun-
dinnen und Kunden das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 
der 18. CoBeLVO einzuhalten. Es gilt die Maskenpflicht nach § 1 
Abs. 3 Satz 4 der 18. CoBeLVO, sofern die Art der Dienstleistung 
dies zulässt, mit der Maßgabe, dass eine medizinische Gesichts-
maske (OP-Maske) oder eine Maske der Standards KN95/N95 
oder FFP2 oder eines vergleichbaren Standards zu tragen ist. 
Zusätzlich gilt die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 
Satz 1 der 18. CoBeLVO.

5. Abweichend von § 7 Abs. 2 der 18.CoBeLVO sind gastronomische 
Einrichtungen auch im Außenbereich geschlossen.

6. Abweichend von § 10 Abs. 1 der 18.CoBeLVO ist die sportliche 
Betätigung im Amateur- und Freizeitsport in Einzelsportarten 
auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen nur 
im Freien und nur alleine, zu zweit oder mit Personen, die dem 
eigenen Hausstand angehören, zulässig. Im Übrigen gilt das 
Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 der 18.CoBeLVO während 
der gesamten sportlichen Betätigung.

7. Abweichend von § 11 Abs. 2 der 18. CoBeLVO sind lediglich die 
Außenbereiche von zoologischen Gärten, Tierparks, botanischen 
Gärten und ähnlichen Einrichtungen für den Publikumsverkehr 
geöffnet. Zur Steuerung des Zutritts gilt eine Vorausbuchungs-
pflicht. Die Anzahl der Personen, die sich zeitgleich auf dem 
Gelände der Einrichtungen befinden dürfen, ist vorab von der 
Kreisverwaltung Kaiserslautern als Kreisordnungsbehörde zu 
genehmigen.

8. Abweichend von § 14 Abs. 5 Satz 1 der 18.CoBeLVO sind Ange-
bote der Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit nur 
als Einzelangebote zulässig.

9. Abweichend von § 14 Abs. 6 Satz 4 der 18.CoBeLVO ist der außer-
schulische Musik- und Kunstunterricht in Gruppen untersagt.

10. Abweichend von § 15 Abs. 2 der 18. CoBeLVO ist der Proben- und 
Auftrittsbetrieb der Breiten- und Laienkultur untersagt.

11. Abweichend von § 15 Abs. 4 der 18. CoBeLVO sind Museen, Aus-
stellungen, Galerien, Gedenkstätten und ähnliche Einrichtungen 
geschlossen.

Verbandsgemeinde

Öffentliche Bekanntmachungen

allgemeinverfügung 
des Landkreises Kaiserslautern

Die Kreisverwaltung Kaiserslautern erlässt auf Anordnung des Minis-
teriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie gemäß § 28 
Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 28a Abs.1, 2, 3 und 6 des Infekti-
onsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. März 2021 (BGBl. I S. 
370), in Verbindung mit § 2 der Landesverordnung zur Durchführung 
des Infektionsschutzgesetzes vom 10. März 2010 (GVBl. S. 55), zuletzt 
geändert durch § 7 des Gesetzes vom 15. Oktober 2012 (GVBl. S. 341), 
BS 2126-10, in Verbindung mit § 23 Abs. 4 der Achtzehnten Corona-
Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (18. CoBeLVO) vom 20. 
März 2021 (GVBl. S. 173, BS 2126-13) in der jeweils geltenden Fassung 
folgende
allgemeinverfügung
1. Die nachfolgenden Vorschriften ergänzen oder ändern die Rege-

lungen der 18. CoBeL-VO, da im Landkreis Kaiserslautern die 
7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner 
an drei aufeinander folgenden Tagen auf über 100 gestiegen ist.

2. Abweichend von § 2 Abs. 1 Satz 1 der 18. CoBeLVO ist der Auf-
enthalt im öffentlichenRaum nur alleine oder mit den Angehö-
rigen des eigenen Hausstands und einer Person eines weiteren 
Hausstands gestattet, wobei Kinder beider Hausstände bis ein-
schließlich sechs Jahre bei der Ermittlung der Personenanzahl 
außer Betracht bleiben.

3. Abweichend von § 5 der 18. CoBeLVO gilt:
a) Ämter, Behörden, Verwaltungen, der Rechtspflege dienende 
Einrichtungen (einschließlich der Notariate und Rechtsanwalts-
kanzleien), Zulassungsstellen, Bau-, Betriebs- und Wertstoffhöfe 
oder ähnliche öffentliche Einrichtungen können unter Beach-
tung der allgemeinen Schutzmaßnahmen öffnen, soweit in 
dieser Verfügung nichts Abweichendes bestimmt ist. Abhol-, 
Liefer- und Bringdienste öffentlicher Einrichtungen sind nach 
vorheriger Bestellung unter Beachtung der allgemeinen Schutz-
maßnahmen zulässig.
b) Gewerbliche Einrichtungen sind, soweit im Folgenden nichts 
Abweichendes bestimmt ist, für den Kundenverkehr geschlos-
sen. Abhol-, Liefer- und Bringdienste gewerblicher Einrich-
tungen sind nach vorheriger Bestellung unter Beachtung der 
allgemeinen Schutzmaßnahmen zulässig. Abweichend von Satz 
1 dürfen gewerbliche Einrichtungen öffnen, wenn nach vorhe-
riger Vereinbarung Einzeltermine vergeben werden, bei denen 
ausschließlich Personen, die demselben Hausstand angehören, 
zeitgleich Zutritt zu der Einrichtung gewährt wird. Bei den Ein-
zelterminen gilt die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 
Satz 1 der 18. CoBeLVO. Werden mehrere Einzeltermine in Folge 
für einen Tag vergeben, so ist ein Zeitraum von mindestens 15 
Minuten zwischen Ende und Beginn der jeweiligen Einzelter-
mine freizuhalten. Das Vorstehende gilt auch für Büchereien und 
Archive.
c) Von der Schließung nach Ziffer 3. Buchstabe b) dieser Verfü-
gung sind ausgenommen:
aa) Einzelhandelsbetriebe für Lebensmittel, Direktvermarkter 
von Lebensmitteln, Getränkemärkte, Drogerien, Babyfach-
märkte,
bb) Verkaufsstände auf Wochenmärkten, deren Warenangebot 
den zulässigen Einzelhandelsbetrieben entspricht,
cc) Apotheken, Sanitätshäuser, Reformhäuser,
dd) Tankstellen,
ee) Banken und Sparkassen, Poststellen,
ff) Reinigungen, Waschsalons,
gg) Zeitungs- und Zeitschriftenverkauf, Buchhandlungen,
hh) Baumärkte, Tierbedarfsmärkte und Futtermittelmärkte,
ii) Großhandel,
jj) Blumenfachgeschäfte,
kk) Gärtnereien, Gartenbaubetriebe, Gartenbaumärkte
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Bekanntmachung zum Umlaufverfahren
Die Mitglieder des Verbandsgemeinderates wurden zu einer Sit-
zung im Umlaufverfahren mit Stimmabgabe bis Donnerstag, den 
22.04.2021, 16:00 Uhr, eingeladen.
Die Beschlüsse sollen gemäß § 35 Abs. 3 GemO im Umlaufverfahren 
herbeigeführt werden.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil

1. Rahmenvereinbarung für Instandsetzungsarbeiten an Abwasser-
kanälen, von Kanalbauwerken und Abwasseranschlussleitungen 
- Auftragsvergabe

Landstuhl, den 19.04.2021
gez. Dr. Degenhardt, Bürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Der Einreicher ist für die vom ihm an das Amtsblatt zur Veröffentli-
chung eingereichten Inhalte selbst verantwortlich. Der Einreicher 
stellt die Verbandsgemeinde Landstuhl von allen Ansprüchen 
frei, die Dritte gegen die Verbandsgemeinde Landstuhl wegen 
der Verletzung eigener Rechte durch Inhalte des Einreichers 
geltend machen. Im Falle einer erfolgreichen Inanspruchnahme 
durch Dritte ist der Einreicher zum Ersatz des Schadens verpflich-
tet, der der Verbandsgemeinde Landstuhl dadurch entsteht. 
Dazu zählen auch Kosten der Rechtsverfolgung.

Hubschrauberübungen Polygone
Die Polygone Station Bann/Oberarnbach kündigt Hubschrauber- 
und Jetübungen an folgenden Tagen an:
• Dienstag, 20.04. von 07:00 - 10:30 Uhr
• Mittwoch, 21.04. von 07:00 - 12:15 Uhr & 13:15 - 14:30 Uhr
• Donnerstag, 22.04. von 11:00 - 12:15 Uhr & 13:15 - 14:40 Uhr
• Freitag, 23.04. von 08:45 - 09:45 Uhr
In dieser Zeit können vermehrt Hubschrauber- und Jetflüge statt-
finden.

Sinkkasten- und 
Schmutzfängerreinigung

Ab dem 22.04.2021 werden im Verbandsgebiet die Straßenein-
läufe und Schmutzfänger der Kanalrevisionsschächte gereinigt.
Es kann im Zuge der Reinigungsarbeiten zu Behinderungen kom-
men.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Verbandsgemeinde-
werke Landstuhl.

Tourist-Information

Bauarbeiten im Bereich des Burg 
Nanstein Wanderwegs

Owacht, Uffbasse,
Behinnerunge uff dem Prämiumwannerweg “Burg Nanstein-Weg!
An alle Wannerer und Naturliebhawer, in de nägschde 4-6 Woche is 
an dere Zufahrt zum Bismarckturm, un an selbischem Parkplatz mit 
Behinnerunge weche Bauerbeite zu rechele. Der Wech is begehbar 
norre solle ner halt uffbasse wann ihr in dem Bereich vorbei schlabbe. 
Un de Pärkplatz ist halt dort a net verfüchbar, also gar net erscht nuff 
fahre. Ansunschde is der Wech wunnerbar und mer wünsche eich viel 
Fräd beim wannere. Bei uns is immer Änns im Büro wenn ihr Froche 
hann kenne ner ohrufe und mir hoffe daß mer ball were mit Gäschde-
führuungen und sonschdische Verohstaltunge fer Eich do sinn. Alles 
Gude bleiwe Xsund und bis ball, eier Mäd und Buwe vom Touristbüro
Bauarbeiten im Bereich des Burg Nanstein Wanderwegs
Aufgrund von Bauarbeiten ist im Bereich der Zufahrt zum Bismarck-
turm in den nächsten 4-6 Wochen mit Behinderungen zu rechnen. 
Ebenfalls kann der Parkplatz am Bismarckturm nicht genutzt werden. 
Es wird empfohlen einen anderen Parkplatz zu nutzen. Der Wander-
weg ist begehbar es wird aber um Vorsicht gebeten. 

12. Das Verlassen einer im Gebiet des Landkreises Kaiserslautern 
gelegenen Wohnung oder Unterkunft und der Aufenthalt 
außerhalb der eigenen Wohnung oder Unterkunft ist täglich 
im Zeitraum zwischen 21:00 Uhr und 5:00 Uhr des Folgeta-
ges grundsätzlich untersagt. Während des in Satz 1 genannten 
Zeitraums ist der Aufenthalt im Gebiet der oben genannten 
Gebietskörperschaft grundsätzlich auch Personen, die nicht dort 
sesshaft sind, untersagt.

13. Ausnahmen von diesen Ausgangs- und Aufenthaltsbeschrän-
kungen gelten nur bei Vorliegen eines triftigen Grundes. Triftige 
Gründe sind insbesondere:
a) die Ausübung beruflicher Tätigkeiten,
b) Handlungen, die zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr 
für Leib, Leben und Eigentum erforderlich sind,
c) die Inanspruchnahme akut notwendiger medizinischer und 
veterinärmedizinischer Versorgungsleistungen,
d) der Besuch bei Ehegattinnen und Ehegatten, Lebenspart-
nerinnen und Lebenspartnern im Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes, Lebensgefährtinnen und Lebensgefährten, 
von Verwandten in gerader Linie im Sinne des § 1589 Abs. 1 
Satz 1 BGB, Alten, Kranken oder Menschen mit Einschränkun-
gen (außerhalb von Einrichtungen) und die Wahrnehmung des 
Sorge- und Umgangsrechts im jeweiligen privaten Bereich,
e) die Begleitung und Versorgung von unterstützungsbedürfti-
gen Personen und Minderjährigen,
f ) die Begleitung Sterbender und von Personen in akut lebensbe-
drohlichen Zuständen,
g) Handlungen zur Versorgung von Tieren einschließlich des 
Ausführens (lediglich eine Person)
h) Ausübung der Jagd zur Absenkung des Risikos einer Ausbrei-
tung von Tierseuchen unter Beachtung des Hygienekonzepts 
Jagd.

14. Verkaufsstätten und ähnlichen Einrichtungen, insbesondere 
Tankstellen, Kiosken, Einzelhandelsgeschäften und Supermärk-
ten ist es untersagt in der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 06:00 Uhr 
alkoholhaltige Getränke abzugeben.

15. Abweichend von § 3 Nr. 2 des Ladenöffnungsgesetz Rheinland-
Pfalz müssen Verkaufsstellen spätestens ab 21:00 Uhr geschlos-
sen sein.

16. Auf die Bußgeldvorschrift des § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG sowie die 
Strafvorschrift des § 74 IfSG wird hingewiesen; ebenso auf den § 
24 der 18. CoBeLVO.

17. Diese Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentli-
chung als bekannt gegeben (§ 1 Abs. 1 Landesverwaltungsver-
fahrensgesetz – LVwVfG – in Verbindung mit § 41 Abs. 4 Satz 4 
Verwaltungsverfahrensgesetz – VwVfG) und tritt am 19.04.2021 
um 0:00 Uhr in Kraft.

18. Diese Allgemeinverfügung gilt bis auf Widerruf.
19. Die Allgemeinverfügungen der Kreisverwaltung Kaiserslautern 

vom 01.04.2021 und 10.04.2021 treten mit Inkrafttreten der vor-
liegenden Allgemeinverfügung außer Kraft.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei 
der Kreisverwaltung Kaiserslautern, Lauterstraße 8, 67657 Kaiserslau-
tern schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Die Frist wird auch 
durch die Einlegung des Widerspruches beim Kreisrechtsausschuss 
des Landkreises Kaiserslautern (Postanschrift: Kreisverwaltung, 
Geschäftsstelle des Kreisrechtsausschusses, Lauterstraße 8, 67657 
Kaiserslautern) gewahrt.
Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. In 
diesem Fall ist das elektronische Dokument mit einer qualifizierten 
Signatur zu versehen. Bei der Verwendung der elektronischen Form 
sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten, die 
im Internet unter https://www.kaiserslautern-kreis.de/service-links/
datenschutz/elektronische-kommunikation.html aufgeführt sind. 
Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist 
nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor dem Ablauf dieser Frist 
bei der Behörde eingegangen ist.

Kaiserslautern, den 17. April 2021
gez. Ralf Leßmeister, Landrat

1 vgl. Artikel 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische 
Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktio-
nen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG 
(ABl. EU Nr. L 257 S. 73).
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Begleitet wurde die Feier durch musikalische Beiträge von Herrn Lor-
eth und Eva Wittemann, einer Schülerin des Abiturjahrganges, am 
Klavier sowie einem Musikbeitrag des Musikkurses. Es folgten Gratu-
lationswünsche des Landstuhler Bürgermeisters Herrn Degenhardt 
per Videobeitrag sowie verschiedene Reden von der Schulleiterin 
Frau Frank, der MSS-Leiterin Frau Sommerlad sowie den Stamm-
kurslehrern der Abiturienten. Passend zum Motto griffen die Redner 
das Thema Reisen auf, bezogen auf die schulische Reise der Schüler 
von 2,5 Jahren hier an unserer Schule, die sicherlich geprägt war von 
diversen Höhenflügen, aber auch eventuellen Bruchlandungen, eine 
Reise, die mit dem Tag der Zeugnisübergabe endete.
Für besondere Leistungen ausgezeichnet wurden die Schüler Kevin 
Bender, Moritz Lauer, Marius Müller, Sascha Nauerz, Emily Reitinger-
Hubmer, Katharina Sander, Mira Schneider, Tyreese Scott, Larissa 
Theda, Marie Velten sowie Selina Wilhelm.
Den besten Abiturschnitt erreichten Larissa Theda, Sascha Nauerz 
sowie Kevin Bender.
Allen Abiturienten wünschen wir auf diesem Weg nochmals alles 
Gute für die Zukunft und allseits guten Flug.

Abiturjahrgang 2021 mit Stammkurslehrern/ Foto: Schule

Bürger und ihre Umwelt

Müllabfuhrtermine
für die 17. Kalenderwoche 2021

Für Fragen ist die Touristinformation zu den üblichen Zeiten telefo-
nisch erreichbar. Wir hoffen unseren Gästen bald wieder Gästefüh-
rungen und sonstige Veranstaltungen anbieten zu können.
Bis dahin bleiben Sie gesund, Ihr Team der Touristinformation Land-
stuhl
Tourist-Information der Verbandsgemeinde Landstuhl
Hauptstraße 3a, 66849 Landstuhl
Tel. 06371/13 000 12, Fax 06371/1300359
tourismus@vglandstuhl.de, www.landstuhl.de

Tourist-Informationen  
der Verbandsgemeinde Landstuhl  

und Luftkurort Trippstadt

Mountainbikepark Pfälzerwald e.V.
Hauptstraße 22, 67705 Trippstadt
Tel.: 06306/99 23 961
info@mountainbikepark-pfaelzerwald.de, 
www.mountainbikepark-pfaelzerwald.de

Tourist-Information 
der Verbandsgemeinde Landstuhl

Geschäftsstelle Zentrum 
Pfälzerwald Touristik

Hauptstraße 3a, 66849 Landstuhl
Tel.: 06371/13 000 12
tourismus@vglandstuhl.de
www.landstuhl.de

Öffnungszeiten ab Oktober:
Mo-Fr.: 9.00 -12.00 Uhr
Mo, Di, Do, Fr.: 13.00 - 16.00 Uhr

Tourist-Information Luftkurort Trippstadt
Hauptstraße 26, 67705 Trippstadt
Tel.: 06306/3 41, Fax: 06306/15 29
info@trippstadt.de, www.trippstadt.de
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr

Aus unseren Schulen

Priv. BBS Haus Nazareth in Landstuhl – 
noch freie Schulplätze

In der Berufsfachschule I (Fachrichtung Ernährung, Hauswirt-
schaft und Sozialwesen; Gesundheit und Pflege und Wirtschaft 
und Verwaltung) gibt es noch freie Schulplätze.
Interessierte Schulbewerber (Schüler des 9. Schuljahres aller Schul-
formen) und ihre Eltern haben Gelegenheit sich über das Bildungs-
angebot auf der Homepage der Schule zu informieren oder sich 
telefonisch über das Schulsekretariat (Bürozeiten von 7.30 bis 11.45 
Uhr) beraten zu lassen. Eine persönliche Anmeldung ist möglich. Wir 
bitten Sie bei der Anmeldung die coronabedingten Hygieneregeln 
einzuhalten. Mitzubringen sind das Halbjahreszeugnis der 9. Klasse, 
Kopie der Geburtsurkunde, Nachweis der zweifachen Masernschut-
zimfpung). Nähere Informationen erteilt das Schulsekretariat, Luit-
poldstr. 15, 66849 Landstuhl.
Telefon: 06371 932162, Fax: 06371 932 175, E-Mail: schule-haus-naza-
reth@bvw-stiftung.de
www.schule-haus-nazareth.de

„Ab(i) n den Urlaub“:  
Abitur 2021 an der IGS Am Nanstein

Unter dem Motto „Ab(i) n den Urlaub“ stand die Abiturfeier des 
Abiturjahrganges 2021 der IGS Am Nanstein. 38 Schülerinnen und 
Schüler haben in diesem Jahr ihr Abitur an unserer Schule absolviert, 
ein Grund zur Feier, die jedoch aufgrund der Coronabeschränkun-
gen lediglich als feierliche Zeugnisübergabe in der Turnhalle der IGS 
stattfinden konnte. Um diesen schönen Moment der Zeugnisüber-
gabe dennoch mit Eltern, Freunden, Verwandten und auch Lehrkräf-
ten, die einen über fast drei Jahre hinweg durch Höhen und Tiefen 
begleitet haben, teilen zu können, wurde die Feier via BigBlueButton 
übertragen.

Sickingenstadt Landstuhl

-Stadtteil Atzel-

Sickingenstadt Landstuhl

-Stadtteil Melkerei- 

Landstuhl Stadt Bezirk 2 Dienstag 27. Apr 21 Biotonne 

Papiertonne

Gemeinde Stelzenberg

Breitenau / Maudensteig

Gemeinde Trippstadt

Gemeinde Oberarnbach Montag 26. Apr 21 Biotonne

Biotonne 

Papiertonne

Dienstag 27. Apr 21 Biotonne

Gemeinde Mittelbrunn Montag 26. Apr 21 Biotonne

Gemeinde  Bann Donnerstag 29. Apr 21 Biotonne 

Papiertonne

Gemeinde Hauptstuhl Freitag 30. Apr 21 Restmülltonne 

Gelber Sack

Gemeinde Kindsbach Dienstag 27. Apr 21 Biotonne 

Papiertonne

Dienstag 27. Apr 21

Gemeinde Krickenbach Donnerstag 29. Apr 21 Biotonne 

Papiertonne

Gemeinde Linden Donnerstag 29. Apr 21 Biotonne

Landstuhl Stadt Bezirk 1 Dienstag Biotonne27. Apr 21

Gemeinde Queidersbach Donnerstag 29. Apr 21 Biotonne

Gemeinde Schopp Donnerstag 29. Apr 21 Biotonne

Donnerstag 29. Apr 21

Gemeinde Stelzenberg Donnerstag 29. Apr 21 Biotonne 

Papiertonne

Donnerstag 29. Apr 21 Biotonne 

Papiertonne

Gemeinde Trippstadt Mittwoch 28. Apr 21

Biotonne 

Restmülltonne 

Gelber Sack
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Privatwaldbetreuer Daniel Büffel
Landesforsten Rheinland-Pfalz
Rufnummer: 0152-28850995
E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de
Zurzeit findet keine Sprechstunde in Hermersberg statt.

Sonstige amtliche Mitteilungen

Straßensperrung aufgrund  
von Straßenarbeiten, 

 Hausanschluss Wasser
Aufgrund der Herstellung eines Hausanschlusses im Bereich der 
Hauptstraße, in Höhe der Hausnummer 84, ist es notwendig, 
diese für den Zeitraum vom 26.04.2021 bis voraussichtlich 
30.04.2021, vollständig zu sperren.
Die Arbeitsstelle kann über die angrenzenden Straßen umfahren 
werden.
Wir bitten die Verkehrsteilnehmer um Beachtung und Verständ-
nis.
Informationen zu Arbeitsstellen im Bereich der Verbandsge-
meinde Landstuhl können auch unter folgendem Link abgerufen 
werden:
www.landstuhl.de/die-verbandsgemeinde/aktuelle-strassen-
sperrungen

Landstuhl, 09.04.2021
Verbandsgemeindeverwaltung

-Straßenverkehrsbehörde-

Hauptstuhl
Ortsbürgermeister gerald Frank bosch
Sprechstunde nur nach Terminvereinbarung
Tel. 0171  2029305

Öffentliche Bekanntmachungen

1. Änderung der Friedhofssatzung 
Gemeinde Hauptstuhl

vom 22.03.2021
Der Gemeinderat von Hauptstuhl hat auf Grund des § 24 der Gemein-
deordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) sowie der §§ 2, Abs. 3, 5 Abs. 
2 und 6 Abs. 1 Satz 1 des Bestattungsgesetzes (BestG) folgende Sat-
zung beschlossen, die hiermit bekanntgemacht wird:

Artikel 1
§ 19 (3) b) wird wie folgt neu gefasst:

§ 19 Besondere Gestaltungsvorschriften
b) Urnenrasengrabstätten
1. Auf Rasengrabstätten für Urnenbestattungen sind Schriftplatten 
wie folgt zulässig:
Die Schriftplatten (mit matter Oberfläche, Materialfarbe Multico-
lor), müssen sich mittig zentriert im Grabfeldbereich befinden und 
druckfest befahrbar sein. Die Größe hierfür beträgt 40 x 40 x 5 cm. Die 
Beschriftung kann den Vornamen, Namen, Geburtsjahr/-datum und 
Todesjahr/-datum enthalten. Die Gravur muss goldfarben eingraviert 
werden. Weitere Zusätze sind nicht zugelassen. Die Platte muss spä-
testens 3 Monate nach der Bestattung gesetzt werden.

Artikel 2
Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft.

Hauptstuhl, den 13.04.2021
gez. Bosch, Ortsbürgermeister

Hinweis zur 1. Änderung der Friedhofssatzung der Ortsge-
meinde Hauptstuhl vom 22.03.2021
Hinweis:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung oder aufgrund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn

Gemeinde Stelzenberg

Breitenau / Maudensteig

Gemeinde Trippstadt

Langensohl

Gemeinde Trippstadt

Neuhöfertal, Meiserthal

Gemeinde Trippstadt

 Wilensteinerhof

Biotonne 

Papiertonne

Donnerstag 29. Apr 21

Gemeinde Stelzenberg Donnerstag 29. Apr 21 Biotonne 

Papiertonne

Donnerstag 29. Apr 21 Biotonne 

Papiertonne

Mittwoch 28. Apr 21 Restmülltonne 

Gelber Sack

Gemeinde Trippstadt Mittwoch 28. Apr 21

Biotonne 

Papiertonne

Restmülltonne 

Gelber Sack

Donnerstag 29. Apr 21

Abfuhrregelung in Wochen mit Feiertag: Fällt der Abfuhrtermin auf 
einen Feiertag, so verschiebt sich diese Abfuhr auf den nächsten oder 
übernächsten Werktag. Alle in der gleichen Woche auf den Feiertag 
folgenden Abfuhren werden entweder am regulären Abfuhrtag oder 
am darauffolgenden Werktag durchgeführt. Somit kann auch sams-
tags nachgefahren werden.

Öffnungszeiten 
Grünabfallsammelstellen

Bann
April bis November
Mittwoch & Freitag, 17.00 - 19.00 Uhr
Samstag, 13.00 - 17.00 Uhr

Hauptstuhl
April bis November
Freitag, 14.00 bis 18.00 Uhr
Samstag, 12.00 bis 17.00 Uhr

Kindsbach
April bis November
Donnerstag, 17.00 - 19.00 Uhr
Freitag, 15.00 - 17.00 Uhr
Samstag, 13.00 - 17.00 Uhr

Landstuhl
April bis November
Dienstag, 17.00 - 20.00 Uhr
Freitag, 14.00 - 18.00 Uhr
Samstag, 10.00 - 16.00 Uhr

Mittelbrunn
ganzjährig geöffnet

Oberarnbach
ganzjährig geöffnet

Schopp
ganzjährig geöffnet

Trippstadt
April & Mai
Mittwoch, 16.00 - 19.00 Uhr
Freitag, 14.00 - 17.00 Uhr
Samstag, 11.00 - 17.00 Uhr

Queidersbach/Linden/Krickenbach
April bis Oktober
Dienstag, 16.00 bis 19.00 Uhr
Freitag, 15.00 bis 19.00 Uhr
Samstag, 10.00 bis 16.00 Uhr

Bann

Ortsbürgermeister stephan mees
Sprechstunde nur nach Terminvereinbarung
E-Mail: info@bann.de
www.bann.de

Ruftaxi in Bann
Nur samstags und sonntags nach Landstuhl
Tel.: 0170/4752835
Bestellung 1 Stunde vor Fahrtbeginn
VRN Wabentarif
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Sonstige amtliche Mitteilungen

Mittagstisch für Senioren in Kindsbach
Montag bis Freitag von 11.45 Uhr bis 14.00 Uhr im Alten 
Pfarrheim Kindsbach
Anmeldung von Montag bis Freitag 3 Tage im Voraus unter 
0173/4056700. Das Essen kann nicht geliefert werden.

Speiseplan vom 19. bis 23. April 2021
Montag:
Tomatensuppe mit Reiseinlage, Falafel & Bauernbrot
Obst
Dienstag:
Würstchengulasch (G), Nudeln, Blattsalat mit Joghurtdressing
Obst
Mittwoch:
Hähnchenbrust mit Paprikasauce und Reis, Bohnensalat
Obst
Donnerstag:
Pasta mit Lachs-Sahne-Sauce, Weißkrautsalat
Wackelpudding
Freitag:
Vegi Käseschnitzel mit Erbsen/Möhren in Rahm und Kroketten
Kokos-Limetten-Quark

Knut Böhlke, Ortsbürgermeister

Krickenbach

Ortsbürgermeister Uwe Vatter
Sprechstunde nur nach Terminvereinbarung. 
E-Mail: info@uwe-vatter.de, Tel.: 06307 993666
www.krickenbach.de

Sonstige amtliche Mitteilungen

Wohnung zu vermieten
Die Gemeinde Krickenbach vermietet zum 01.06.2021 eine Woh-
nung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses.
Die Wohnung besteht aus 4 Zimmern, Küche, Bad, 1 Abstellraum 
sowie einem Kellerraum mit einer Gesamtwohnfläche von 104,98 
m². Die monatliche Kaltmiete beträgt 524,90 € zzgl. Nebenkos-
tenvorausleistungen.
Bei Vertragsabschluss werden zwei Monatskaltmieten Kaution 
erhoben.
Nähere Informationen erhalten Sie bei der Verbandsgemeinde-
verwaltung Landstuhl, Frau Jonderko, unter der Telefonnummer 
06371/83-458.
Es werden ausschließlich schriftliche Bewerbungen bis zum 
12.05.2021 berücksichtigt. Diese sind an die Verbandsgemein-
deverwaltung Landstuhl, Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl oder 
per Mail an heike.jonderko@landstuhl.de zu richten.

Pfalzwerke vergrößern Netzgebiet
Die Gemeinden Stelzenberg und Krickenbach entscheiden sich 
für die Pfalzwerke Netz AG als zukünftigen Netzbetreiber
Die Ortsgemeinden Stelzenberg und Krickenbach im Landkreis 
Kaiserslautern haben in ihren Gemeinderatssitzungen die Vergabe 
der Stromkonzessionen an die Pfalzwerke Netz AG beschlossen. 
Mit der Vertragsunterzeichnung am vergangenen Freitag, 19. März 
2021, wird die Pfalzwerke Netz AG ab 01. Januar 2022 der Betrei-
ber der Elektrizitätsverteilernetze in den beiden Gemeinden. Der so 
genannte „Wegenutzungsvertrag“ gilt für 20 Jahre.
Fritz Geib, Ortsbürgermeister von Stelzenberg, sieht in der Entschei-
dung für die Pfalzwerke Netz AG gleich mehrerer Vorteile: „Die Pfalz-
werke bringen neben ihrer Jahrzenten langen Erfahrung auch eine 
moderne und umfassende technische Ausstattung mit. Außerdem 
verschaffen wir uns als Gemeinde durch die Konzessionsvergabe 
Freiräume, die es ermöglichen, uns auf weitere wichtige Kernauf-
gaben zu konzentrieren.“ Bereits seit Januar 2020 besteht zwischen 
der Pfalzwerke-Gruppe und den beiden Gemeinden Stelzenberg 
und Krickenbach im Rahmen der kaufmännischen und technischen 

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemein-
deverwaltung Landstuhl, Kaiserstr. 49, 66849 Landstuhl unter 
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.
Hinweis gemäß § 27a VwVfG
Die o. a. öffentliche bzw. ortsübliche Bekanntmachung ist im Internet 
auf unserer Homepage unter der Adresse www.landstuhl.de abruf-
bar.

Landstuhl, den 14.04.2021
gez. Dr. Degenhardt, Bürgermeister

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Hauptstuhl wurden 
zu einer Sitzung eingeladen auf Montag, den 26.04.2021, 19:00 
Uhr, in der Multifunktionshalle, Kaiserstraße 39, 66851 Hauptstuhl.
Zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes kann die Zuschauer-
zahl beschränkt werden. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
wird dringend empfohlen.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Einwohnerfragestunde
2. Bebauungsplanentwurf „Am Kirchhof“; Abwägungs- und Sat-

zungsbeschluss nach den §§ 3, 4, 4a und 10 BauGB
3. Bauvoranfrage_Errichtung eines Wohnhauses mit Doppelga-

rage_Bruchstraße
4. Wahl der Mitglieder des Umlegungsausschusses
5. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
5.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
5.2 Mitteilungen der Verwaltung
Nicht öffentlicher Teil
6. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
6.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
6.2 Mitteilungen der Verwaltung

Hauptstuhl, den 19.04.2021
gez. Bosch, Ortsbürgermeister

Kindsbach

Ortsbürgermeister Knut böhlke
Sprechstunde nur nach Terminvereinbarung
www.kindsbach.de

Schüler- und Seniorentisch der 
Gemeinde Kindsbach

Montag - Freitag in der Zeit von 11.45 - 14.00 Uhr im Alten Pfarr-
heim; Anmeldung von Montag bis Freitag unter: 0173/4056700

Datenschutz geht uns alle an...

Die DSGVO unterscheidet nicht zwischen öffentlich 

und nichtöffentlich. Somit gelten grundsätzlich sämt-

liche Vorschriften der DSGVO auch für Vereine.

blog.wittich.de

Diskutieren Sie mit uns über dieses Thema!
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Stadtbücherei der Sickingenstadt 
Landstuhl

Bücher, Tonies, Tiptois und vieles mehr...
Tel.: 06371 14652
Internet: www.stadtbuecherei.landstuhl.de
E-Mail: stadtbuecherei@landstuhl.de

Mediensuche online
Leserkonto

Onleihe Rheinlandpfalz

Filme kostenlos streamen

Musik-Streaming
Downloads

Bilder leihen wie Bücher!
Gemälde, Zeichnungen
Tel.: 06371 1300880

Internet: www.artothek.landstuhl.de
E-Mail: artothek@landstuhl.de
Im Bürgerhaus, Hauptstr. 3 a in 66849 Landstuhl
Öffnungszeiten:
Dienstag: 14.00 – 17.00 Uhr
Mittwoch: 08.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag, 14.00 – 17.00 Uhr
Freitag: 09.00 – 12.00 Uhr

14.00 – 18.00 Uhr
Samstag: 09.00 – 12.00 Uhr

Museum der Sickingenstadt

in der Zehntenscheune, 66849 Landstuhl
Öffnungszeiten:
Bei besonderen Anlässen (Zeiten werden in der Presse 

und an dieser Stelle veröffentlicht).
Für Interessenten, Gruppen und Schulen Anmeldung bei der Ver-
bandsgemeinde Landstuhl, Tel. 06371/83-0.

Öffentliche Bekanntmachungen

Betriebsführung der Gemeindewerke eine strategische Partner-
schaft. Für Marc Mundschau, Vorstand der Pfalzwerke Netz AG, ist die 
Konzessionsvergabe eine wichtige Weichenstellung für beide Seiten: 
„Mit unserer Kompetenz und dem Überblick als größter Netzbetrei-
ber in der Pfalz können wir als Partner der Kommunen zukünftige 
Anforderungen an die Energie-Infrastruktur, wie sie sich z. B. durch 
die Elektromobilität ergeben, bereits heute fundiert planen und 
durch konsequente Investitionen vorausschauend absichern. Der 
Begriff Zukunft für uns als Pfalzwerke-Gruppe ist daher ganz fest 
verbunden mit strategischen Partnerschaften und einem klaren 
Bekenntnis zur Region.“
Der Konzessionsvertrag bietet den Bürgerinnen und Bürgern beider 
Gemeinden die Möglichkeit, eine sichere, preisgünstige, verbraucher-
freundliche, effiziente und umweltverträgliche Energieversorgung 
für die nächsten Jahrzehnte zu erhalten. Aktuell hält die Pfalzwerke 
Netz AG die Konzessionen in 429 Gemeinden. Darüber hinaus 
erbringt der größte Energieversorger in der Pfalz und dem Saarpfalz-
Kreis Dienstleistungen für viele weitere Stadt- und Gemeindewerke 
in kaufmännischen und technischen Bereichen. Dazu gehören unter 
anderem Portfoliomanagement, Straßenbeleuchtung, Bereitschafts-
dienste, Arbeitssicherheit und Notfallunterstützung im Falle von Ver-
sorgungsunterbrechungen.

Forstamt Kaiserslautern
- Privatwaldbetreuungsrevier Sickingen -

Zuständig für den Privatwald der Gemarkungen Linden, Krickenbach 
und Queidersbach
Revierleiter: Daniel Büffel, Tel. 0152-28850995
E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de
Zurzeit findet keine Sprechstunde in Hermersberg statt.

Sickingenstadt Landstuhl
stadtbürgermeister ralf Hersina
Sprechstunde nach Vereinbarung
Tel. 06371 83112
E-Mail: ralf.hersina@landstuhl.de
www.landstuhl.de

Burg Nanstein
Burgweg, 66849 Landstuhl

Öffnungszeiten:
Jan. - März: 10.00 - 16.00 Uhr
April - Sept.: 09.00 - 18.00 Uhr
Okt. - Nov.: 10.00 - 16.00 Uhr
Dezember geschlossen
Montags geschlossen (außer an Fei-
ertagen)

Letzter Burgeintritt ist 30 Minuten vor Burgschließung.
Bei Schnee- und Eisglätte ist die Burg Nanstein geschlossen.
Bitte erkundigen Sie sich im Zweifelsfall unter der Telefonnum-
mer 0152-57964547 oder 06371-13460.
Gästeführungen können bei der Tourist-Information der Ver-
bandsgemeinde Landstuhl, Hauptstr. 3a (Bürgerhaus), 66849 
Landstuhl, Telefon: 06371 / 130 00 12 , Telefax: 06371 / 130 03 59, 
E-Mail: tourismus@vglandstuhl.de, angefragt werden.

Geschlossen

Geschlossen

Bekanntmachung zur Videokonferenz
Die Mitglieder des Stadtrates der Sickingenstadt Landstuhl wurden 
zu einer Sitzung per Videokonferenz eingeladen auf Dienstag, den 
27.04.2021, 18:30 Uhr.
Die Beschlüsse sollen gemäß § 35 Abs. 3 GemO per Videokonferenz 
herbeigeführt werden.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Angestrebter Glasfaserausbau der Unternehmensgruppe 

Deutsche Glasfaser
2. Neubaugebiet Rothenborn, Wärmeversorgung, Vorstellung 

des Wärmekonzepts, Abschluss eines Gestattungs- und 
Betreibervertrages

3. Neubaugebiet Rothenborn, Vertrag zur Herstellung der 
Löschwasserversorgung

4. Neubaugebiet „Am Rothenborn“, Vergabekriterien
5. Neubaugebiet Rothenborn, Verkaufspreise der städtischen 

Grundstücke
6. Bebauungsplanentwurf „Am Rothenborn, 2. Teil“, Sickingen-

stadt Landstuhl;
Abwägungs- und Satzungsbeschluss nach den §§ 3, 4, 4a und 
10 BauGB

7. Antrag Finanzzuweisung für Jugendhaus SPOTS
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Ausbildungsplatz
Die Sickingenstadt Landstuhl bietet zum 01.08.2021 einen

Ausbildungsplatz
für die Ausbildung zum/zur

Gärtner/in (m/w/d) – Fachrichtung Garten und 
Zierpflanzenbau

an.
Die Ausbildungsdauer zum/zur Gärtner/in Zierpflanzenbau 
beträgt 3 Jahre. Neben der praktischen Ausbildung in der Stadt-
gärtnerei Landstuhl besuchen Sie die Berufsschule im DLR 
Neustadt/Mußbach sowie überbetriebliche Lehrgänge in Bad 
Kreuznach.
Was wir von Ihnen erwarten:
• Schulabschluss mit mindestens Berufsreife (Hauptschulab-

schluss)
• Handwerkliches Geschick
• Interesse an Pflanzen und Natur
• Zuverlässigkeit, Team und Kontaktfreudigkeit.
Was wir Ihnen bieten:
• Eine anspruchsvolle Ausbildung im öffentlichen Dienst und 

eine tarifgerechte Bezahlung während dieser Zeit.
Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei entsprechen-
der Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis 
zum 14.05.2021 an die

Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl
Abteilung 1, Fachbereich Personal und Organisation,

Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl
oder per Email an bewerbung@landstuhl.de

Landstuhl, den 26.03.2021
gez. Ralf Hersina

Stadtbürgermeister

Landstuhler Stadtbücherei: 
Abholdienst für Medien und Bücher 
in der Stadtbücherei Landstuhl mit 

Terminvereinbarung
(Pixabay)
Bitte beachten Sie die aktuelle 
Pandemielage: alle Infos auf 
unserer Homepage. Abholmög-

lichkeit während unserer Öffnungszeiten:
1. Reservieren telefonisch oder per Online-Katalog „Findus“ 

https://landstuhl.buchabfrage.de
2. Abholung von Medien am darauffolgenden Öffnungstag in 

der Stadtbücherei - kein Aufenthalt in der Bücherei.
3. Papiertaschen werden von uns zur Verfügung gestellt.
4. Während der Schließung für Besucher/innen entstehen keine 

Mahn-oder Säumnisgebühren. Alle Rückgabedaten werden 
automatisch verschoben. Infos gerne telefonisch oder per 
Mail. Sie können auch über unser Findus-Portal verlängern.

5. Alle Infos auch direkt auf unserer Homepage www.stadtbue-
cherei-landstuhl.de oder per Mail an stadtbuecherei@land-
stuhl.de oder telefonisch unter: Telefon 06371/14652 oder 
06371/1300880.

Vandalismus und Verschmutzung 
Grillhütte

Die Stadt Landstuhl hält mit der Grillhütte einen Einrichtung für 
seine Bürgerinnen und Bürger vor, die es ihnen ermöglichen soll, 
in einem angenehmen und naturnahen Ambiente kleine Feiern zu 
begehen. Diese Möglichkeit ist auf Grund des Verhaltens einiger Per-
sonen in Gefahr! Zum wiederholten Male musste die Sickingenstadt 
feststellen, dass Unbefugte die Einrichtung der Grillhütte wider-
rechtlich und ohne Genehmigung genutzt haben. 

8. Neufassung der Friedhofssatzung
9. Erstellung eines Vorsorgekonzeptes für Hochwasser und Star-

kregen
10. Jubiläumsjahr 2023
11. Einwohnerfragestunde
12. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
12.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
12.2 Mitteilungen der Verwaltung
Nicht öffentlicher Teil
13. „Stadtumbau“, Förderung einer Privatmaßnahme, Abschluss 

einer Modernisierungsvereinbarung
14. Vorkaufsrecht
15. Vereinszuschüsse 2020
16. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
16.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
16.2 Mitteilungen der Verwaltung

Landstuhl, den 19.04.2021
gez. Hersina, Stadtbürgermeister

Organisatorischer Hinweis:
Die Sitzung beginnt um 18:30 Uhr. Der Konferenzraum ist ab 18:00 
Uhr geöffnet. Gerne kann dieser Zeitraum vor der Sitzung genutzt 
werden, um einen Technik-Check durchzuführen.
Einwahllink:
Über den Meeting-Link beitreten
https://landstuhl.webex.com/landstuhl/j.php?MTID=maf5b7191d04
b5b87e0f5542e2e7ee4ac
Mit Meeting Kennnummer beitreten über Link https://landstuhl.webex.com
Meeting-Kennnummer (Zugriffscode): 181 419 6577
Meeting Passwort: r2Qn2V93d3w
Über Telefon beitreten
+49-619-6781-9736 Germany Toll
+49-89-95467578 Germany Toll 2
Zugriffscode: 181 419 6577
Über Videogerät oder -anwendung beitreten
Wählen Sie 1814196577@landstuhl.webex.com
Sie können auch 62.109.219.4 wählen und Ihre Meeting-Nummer 
eingeben.

Sonstige amtliche Mitteilungen

Wochenmarkt der Sickingenstadt 
Landstuhl

Jeden Freitag von 07.00 bis 13.00 Uhr auf dem Lothar-Sander-
Platz vor der Stadthalle.

Aktuell – Ansprechend – Attraktiv

Fahrdienst zum Corona-Impfzentrum
Zur Unterstützung unserer älteren Mitbürgerinnen und Mitbür-
gern, die keinerlei Möglichkeit haben in Eigenregie zum Corona-
Impfzentrum in Kaiserslautern zu gelangen, haben wir einen 
Fahrdienst eingerichtet. Dazu stellt uns die Ortsgemeinde Linden 
dankeswerterweise ihren Bürgerbus für die Zeiträume 08:00 - 
11:00 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr zur Verfügung, mit dem bis zu 
3 Personen gleichzeitig transportiert werden können. Da sich 
zusätzliche ehrenamtliche Helfer bereiterklärt haben Fahrten zum 
Impfzentrum durchzuführen, können wir diese Zeitfenster auch 
bedienen. Bitte beachten Sie, dass pro Fahrt mit einem Zeitansatz 
von ca. 2,5-3 Stunden zu rechnen ist und uns der Bus ausschließ-
lich zu den vorgenannten Zeiten zur Verfügung steht! Sollten Sie 
Bedarf haben melden Sie sich bitte unter 06371-83111 damit wir 
Ihr Transportanliegen koordinieren können. Um die Transport-
zeiten auch in Zukunft umfänglich anbieten zu können sucht die 
Sickingenstadt weitere ehrenamtliche Helfer, die Fahrten zwi-
schen Landstuhl und dem Impfzentrum übernehmen könnten. 
Sie benötigen lediglich eine gültige Fahrerlaubnis der Klasse B. 
Wenn Sie uns unterstützen wollen schreiben Sie bitte eine Mail an 
Andrea.Mueller@landstuhl.de mit Ihrem Namen, Telefonnummer 
(unter der Sie am besten erreichbar sind) und in welchen Zeiträu-
men Sie uns zur Verfügung stehen würden, damit wir die Koordi-
nation übernehmen können. 
gez. Ralf Hersina, Stadtbürgermeister
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Sonstige amtliche Mitteilungen

Mittagstisch für Senioren in Linden

von 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr im 
Kath. Pfarrheim

Anmeldung 1-(2) Tag(e) im Voraus unter 
0175/1909862
Täglich frisch zubereitet!
Vor- oder Nachspeise und Hauptgericht für 4,50 EUR
Möglichkeit der Lieferung nach Hause für 5,50 EUR
- Lieferung nach Linden und Krickenbach möglich -
Aufgrund der aktuellen Situation erfolgt ausschließlich die 
Lieferung Nachhause.
Speiseplan vom 26. April bis 30. April 2021
Montag:
Hackfleisch-Kartoffel-Auflauf mit Salatgarnitur
*Götterspeise Kirsche*
Dienstag:
Paniertes Schnitzel mit Salzkartoffeln und Kohlrabigemüse
*Quark mit Heidelbeeren*
Mittwoch:
Hühner-Nudel-Eintopf
*Röstkartoffeln mit Kräuterquark*
Donnerstag:
Putengulasch mit Steakhouse-Pommes und Karotten
*Kuchen*
Freitag:
Geb. Fischfilet mit Remoulade und Kartoffelsalat
*Frischer Obstsalat*

Nicole Meier, Ortsbürgermeisterin

Neue Schaukel für die Grillhütte Linden
Mitglieder des Gemeinderates haben am Samstag eine neue Schau-
kel an der Grillhütte aufgestellt und einbetoniert. Zudem wurde der 
Grillplatz auch noch gereinigt. Wir hoffen, dass bald bei wieder statt-
findenden Veranstaltungen an unserer schönen Grillhütte die neue 
Schaukel reichlich genutzt werden kann.
Vielen Dank an die fleißigen Helfer. Fortsetzung folgt!

Dabei wurde von den „Feierwütigen“ nicht nur der Müll zurückgelas-
sen, den die Stadt auf Kosten der Steuerzahler nun entsorgen muss, 
sondern es wurden auch Schäden am Mobiliar und den Tragbalken 
verursacht! Nach der ein oder anderen Feier fehlten sogar Schrauben 
aus der Tragkonstruktion! Ich habe angewiesen, dass die Grillhütte 
künftig stärker kontrolliert wird und konsequent Anzeige wegen 
jeglicher Art der Verunreinigung und des Vandalismus erstattet wird! 
Des Weiteren prüfen wir die Installation von Überwachungssyste-
men.
Es ist sehr bedauerlich, dass wir diese Schritte angehen müssen, aber 
das Verhalten mancher Mitbürger lässt uns keine andere Wahl!

gez. Ralf Hersina, Stadtbürgermeister

Stadthalle Landstuhl

Linden

Ortsbürgermeisterin nicole meier
Sprechstunden nach Vereinbarung
Tel.: 0151/42507611, E-Mail: meiernicole@gmx.net
www.gemeinde-linden.de

Forstamt Kaiserslautern
- Privatwaldbetreuungsrevier Sickingen -

Zuständig für den Privatwald der Gemarkungen Linden, Krickenbach 
und Queidersbach
Revierleiter: Daniel Büffel, Tel. 0152-28850995
E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de
Zurzeit findet keine Sprechstunde in Hermersberg statt.

Geschlossen
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2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemein-
deverwaltung Landstuhl, Kaiserstr. 49, 66849 Landstuhl unter 
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.
Hinweis gemäß § 27a VwVfG
Die o. a. öffentliche bzw. ortsübliche Bekanntmachung ist im Internet 
auf unserer Homepage unter der Adresse www.landstuhl.de abrufbar.

Landstuhl, den 14.04.2021
gez. Dr. Degenhardt

Bürgermeister

Oberarnbach
Ortsbürgermeister reiner Klein
Sprechstunden nur nach Terminvereinbarung
Tel. 0173/ 3276772
E-Mail: klein-reiner@gmx.net

Ruftaxilinie 2585 für Oberarnbach
von Wallhalben - über Oberarnbach - nach Landstuhl Bahnhof 
und umgekehrt.
Tel.: 0170/4752835, Anmeldung spätestens 1 Stunde vor Fahrtbe-
ginn.

Sonstige amtliche Mitteilungen

Schnelles Internet  
für Oberarnbach in Planung

In der letzten Gemeinderatssitzung beschloss der Rat einstimmig, 
dass man schnelles Internet, mit bis zu 1000 Megabit für Privatkun-
den anbieten kann. Der Rat stimmte dem Kooperationsvertrag mit 
der Deutschen Glasfaser zu und bevollmächtigte den Bürgermeister 
Reiner Klein, die weiteren Schritte einzuleiten. Sollten (minimum) 40 
Prozent der Haushalte sich dafür entscheiden, wird der Anschluss 
(kostenlos) in die Haushalte verlegt. Sollte man sich zu einem spä-
teren Zeitpunkt dafür entscheiden, fallen pro Haushalt 750,-- € 
Anschlussgebühr auf jeden Haushalt an. Weitere Informationen folgen.

Queidersbach

Ortsbürgermeister ralph simbgen
Sprechstunde nur nach Terminvereinbarung
Tel. 06371 1300730, Mobil: 0171/5535229,
Mail: ralph-simbgen@t-online.de
www.queidersbach.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung zur Videokonferenz
Die Mitglieder des Kultur-, Jugend-, Sport- und Fremdenverkehrsaus-
schusses werden hiermit zu einer Sitzung per Videokonferenz einge-
laden auf Montag, den 26.04.2021, 19:00 Uhr.
Die Beschlüsse sollen gem. § 35 Abs. 3 GemO per Videokonferenz 
herbeigeführt werden.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Konzeptvorstellung „Neugestaltung Spielplatz in der Steinbachstraße“
2 Neukonzeption der Räumlichkeit Gästehaus Felsenkopf

- Beratung
3 Verschiedenes

- Anfragen und Mitteilungen
3.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
3.2 Mitteilungen der Verwaltung

Queidersbach, den 19.04.2021
gez. Simbgen, Ortsbürgermeister

Mittelbrunn

Ortsbürgermeister dr. altherr
Sprechstunde nur nach Terminvereinbarung
Tel. 06371/912914

Privatwaldbetreuer Daniel Büffel
Landesforsten Rheinland-Pfalz
Rufnummer: 0152-28850995
E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de
Zurzeit findet keine Sprechstunde in Hermersberg statt.

Öffentliche Bekanntmachungen

Satzung über die Festsetzung 
der Hebesätze der Ortsgemeinde 
Mittelbrunn (Hebesatzsatzung)  

vom 25.03.2021
Aufgrund des § 24 Gemeindeordnung, in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch 
Artikel 11 des Gesetzes vom 28. September 2010 (GVBl. S. 280), des 
§ 25 Grundsteuergesetz vom 07.08.1973 (BGBl. I S.965), zuletzt geän-
dert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), 
des § 16 Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 08.12.2010 (BGBl. I S. 1768) und des § 4 Kommunalab-
gabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 15. Februar 2011 (GVBl. S. 25), jeweils in der derzeit gül-
tigen Fassung, hat der Gemeinderat der Ortsgemeinde Mittelbrunn 
in seiner Sitzung am 25.03.2021 folgende Hebesatzsatzung beschlos-
sen:

§ 1
Steuersätze der Realsteuern und der Hundesteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuern, für die Gewerbesteuer und die 
Hundesteuer werden für das Gebiet der Ortsgemeinde Mittelbrunn 
wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

(Grundsteuer A)  400 v. H.
1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B)  420 v. H.
2. Gewerbesteuer ......................................................................... 450 v. H.
3. Hundesteuer
3.1. für den ersten Hund .................................................................  48,00 €
3.2. für den zweiten Hund ..............................................................  60,00 €
3.3. für jeden weiteren Hund  ........................................................72,00 €
3.4. für den ersten ermäßigten Hund .........................................  24,00 €
3.5. für den zweiten ermäßigten Hund .....................................  30,00 €
3.6. für jeden weiteren ermäßigten Hund  ................................36,00 €
3.7. für gefährliche Hunde 2 ...........................................................40,00 €

§ 2
In-Kraft-treten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2021 in Kraft, gleich-
zeitig tritt die Hebesatzsatzung vom 08. März 2018 außer Kraft.

Mittelbrunn, den 25.03.2021
gez. Dr. Walter Altherr

Ortsbürgermeister

Satzung über die Festsetzung der Hebesätze der 
Ortsgemeinde Mittelbrunn vom 25.03.2021

Hinweis:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung oder aufgrund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder
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Schopp
Ortsbürgermeister benjamin busch
Sprechstunde nur nach Terminvereinbarung
Tel. 0151 46284203, Mail: busch.schopp@t-online.de
www.gemeinde-schopp.de

Sonstige amtliche Mitteilungen

Mittagstisch für Senioren in Schopp
Liebe Seniorinnen und Senioren,

der Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren findet von Montag 
bis Freitag mit verschiedenen Stammessen zu 5,90 € statt. Die Lie-
ferung erfolgt zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr. Der Wochenplan 
wird jeweils montags mit der ersten Lieferung ausgeteilt. Bestel-
lung und Info unter Restaurant Eichwalstuben, Tel. 06307-4330 
oder 0176-84361507.

Benjamin Busch, Ortsbürgermeister

Reinigungskraft gesucht
Die Ortsgemeinde Schopp sucht zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine Reinigungskraft für Ihre Trauerhalle. Es handelt sich 
um eine Tätigkeit im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung. 
Die Vergütung richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifver-
trages für den öffentlichen Dienst (TVöD-VKA)
Nähere Informationen erhalten Sie von dem Ortsbürgermeister 
Benjamin Busch, Telefon 0151 46284203.

Benjamin Busch, Ortsbürgermeister

Stelzenberg
Ortsbürgermeister  Fritz geib
Sprechstunden n. Terminvereinbarung im Bürgerhaus.
Donnerstag von 18.00 bis 19.00 Uhr.
Tel. 06306 992885, Mobil: 0171 4425677
www.stelzenberg.de

Sonstige amtliche Mitteilungen

Pfalzwerke vergrößern Netzgebiet
Die Gemeinden Stelzenberg und Krickenbach 

entscheiden sich für die Pfalzwerke Netz AG als 
zukünftigen Netzbetreiber

Die Ortsgemeinden Stelzenberg und Krickenbach im Landkreis 
Kaiserslautern haben in ihren Gemeinderatssitzungen die Vergabe 
der Stromkonzessionen an die Pfalzwerke Netz AG beschlossen. 
Mit der Vertragsunterzeichnung am vergangenen Freitag, 19. März 
2021, wird die Pfalzwerke Netz AG ab 01. Januar 2022 der Betrei-
ber der Elektrizitätsverteilernetze in den beiden Gemeinden. Der so 
genannte „Wegenutzungsvertrag“ gilt für 20 Jahre.
Fritz Geib, Ortsbürgermeister von Stelzenberg, sieht in der Entschei-
dung für die Pfalzwerke Netz AG gleich mehrerer Vorteile: „Die Pfalz-
werke bringen neben ihrer Jahrzenten langen Erfahrung auch eine 
moderne und umfassende technische Ausstattung mit. Außerdem 
verschaffen wir uns als Gemeinde durch die Konzessionsvergabe 
Freiräume, die es ermöglichen, uns auf weitere wichtige Kernaufga-
ben zu konzentrieren.“
Bereits seit Januar 2020 besteht zwischen der Pfalzwerke-Gruppe 
und den beiden Gemeinden Stelzenberg und Krickenbach im Rah-
men der kaufmännischen und technischen Betriebsführung der 
Gemeindewerke eine strategische Partnerschaft. Für Marc Mund-
schau, Vorstand der Pfalzwerke Netz AG, ist die Konzessionsvergabe 
eine wichtige Weichenstellung für beide Seiten: „Mit unserer Kompe-
tenz und dem Überblick als größter Netzbetreiber in der Pfalz kön-
nen wir als Partner der Kommunen zukünftige Anforderungen an 
die Energie-Infrastruktur, wie sie sich z. B. durch die Elektromobili-
tät ergeben, bereits heute fundiert planen und durch konsequente 

Organisatorischer Hinweis:
Die Sitzung beginnt um 19:00 Uhr. Der Konferenzraum ist ab 18:30 
Uhr geöffnet. Gerne kann dieser Zeitraum vor der Sitzung genutzt 
werden, um einen Technik-Check durchzuführen.
Einwahllink:
Über den Meeting-Link beitreten
https://landstuhl.webex.com/landstuhl/j.php?MTID=m4a1a3b2bf83
ab42a8a50aca5bb3dd4be
Mit Meeting Kennnummer beitreten über Link https://landstuhl.
webex.com
Meeting-Kennnummer (Zugriffscode): 163 700 2410
Meeting Passwort: qfFg9BkxJ82
Über Telefon beitreten
+49-619-6781-9736,,1637002410## Germany Toll
+49-89-95467578,,1637002410## Germany Toll 2
Zugriffscode: 163 700 2410
Über Videogerät oder –anwendung beitreten
Wählen Sie 1637002410@landstuhl.webex.com
Sie können auch 62.109.219.4 wählen und Ihre Meeting-Nummer 
eingeben.

Bekanntmachung zur Videokonferenz
Die Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Queidersbach wur-
den zu einer Sitzung eingeladen auf Mittwoch, den 28.04.2021, 
19:00 Uhr.
Die Beschlüsse sollen gem. § 35 Abs. 3 GemO per Videokonferenz 
herbeigeführt werden.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Angestrebter Glasfaserausbau der Unternehmensgruppe Deut-

sche Glasfaser
2. Erstellung eines Vorsorgekonzeptes für Hochwasser und Starkre-

gen
3. Bauangelegenheiten
3.1 Bauantrag (Tekturplanung)_

Ausbau Dachgeschoss und Neubau Doppelgarage mit Geräte-
raum, An der Ritsch

3.2 Bauantrag: Wohnhaus-Umbau, Mittelfeldstraße
4. Verkehrssituation / Verkehrsberuhigung Waldstraße
5. Einwohnerfragestunde
6. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
6.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
6.2 Mitteilungen der Verwaltung

Queidersbach, den 20.04.2021
gez. Simbgen, Ortsbürgermeister

Organisatorischer Hinweis:
Die Sitzung beginnt um 19:00 Uhr. Der Konferenzraum ist ab 18:30 
Uhr geöffnet. Gerne kann dieser Zeitraum vor der Sitzung genutzt 
werden, um einen Technik-Check durchzuführen.
Einwahllink: Über den Meeting-Link beitreten
https://landstuhl.webex.com/landstuhl/j.php?MTID=m5fabeadf4ea
945284026ebfe603e7542 Mit Meeting Kennnummer beitreten über 
Link https://landstuhl.webex.com
Meeting-Kennnummer (Zugriffscode): 163 742 5426
Meeting Passwort: tgBu9UHHU23
Über Telefon beitreten
+49-619-6781-9736 Germany Toll
+49-89-95467578 Germany Toll 2
Zugriffscode: 163 742 5426
Über Videogerät oder –anwendung beitreten
Wählen Sie 1637425426@landstuhl.webex.com
Sie können auch 62.109.219.4 wählen und Ihre Meeting-Nummer 
eingeben.

Sonstige amtliche Mitteilungen

Seniorenessen
Unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer liefern weiterhin 
das Seniorenessen in Queidersbach und Bann aus, welches im 
Pfarrheim in Linden täglich frisch zubereitet wird.
Wer gerne Essen geliefert bekommen möchte, kann sich bei Wal-
traud Gries 0176/31611350 mit 1-2 Tage im Voraus melden. Den 
Speiseplan finden Sie im Amtsblatt unter der Rubrik Linden.



Amtsblatt der Verbandsgemeinde Landstuhl Seite 14 Ausgabe 16/2021 - Mittwoch, 21. April 2021

stellenausschreibung
die Ortsgemeinde Trippstadt sucht für ihre kommunale Kin-
dertagesstätte

zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n erzieher/in (m/w/d)
Es handelt sich um eine zunächst befristete Vollzeitstelle mit 
einer wöchentlichen Arbeitszeit von 39,0 Stunden.
Wir erwarten von den Bewerbern eine abgeschlossene qualifi-
zierte Ausbildung nach der Fachkräfte-Vereinbarung für Rhein-
land-Pfalz (staatlich anerkannte/r Erzieher/in oder vergleichbar). 
Des Weiteren wünschen wir uns Teamfähigkeit, Einsatzbereit-
schaft und Flexibilität, Belastbarkeit und Freude am Umgang mit 
Kindern.
Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD-SuE). Bewerbungen von Schwerbehinderten sind 
erwünscht.
Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten 
Sie bitte bis spätestens 14. Mai 2021 an die
Verbandsgemeinde Landstuhl
Fachbereich Personal und Organisation
Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl
oder per E-Mail an bewerbung@landstuhl.de

Trippstadt, den 15.04.2021
gez. Jens Specht, Ortsbürgermeister

stellenausschreibung
die Ortsgemeinde Trippstadt sucht für ihre kommunale Kin-
dertagesstätte zum 01. Juli 2021

eine Hauswirtschaftskraft (m/w/d)
Es handelt sich um eine zunächst auf ein Jahr befristete Teilzeit-
stelle mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 15,0 Stunden.
Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD-VKA). Bewerbungen von Schwerbehinderten sind 
erwünscht.
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis 
zum 14. Mai 2021 an die
Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl
Fachbereich Personal und Organistion
Kaiserstraße 49
66849 Landstuhl
oder per E-Mail an bewerbung@landstuhl.de

Trippstadt, den 15.04.2021
gez. Jens Specht, Ortsbürgermeister

Nachrichten 
anderer Behörden und Stellen

das Veterinäramt informiert:
Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz informiert in seiner 
Pressemitteilung vom 01.04.2021 über die erhöhte Gefahr der Ver-
schleppung der Aviären Influenza (Geflügelpest) durch mobilen Han-
del mit Hausgeflügel:
Das Landesuntersuchungsamt (LUA) rät Geflügelhaltern in Rhein-
land-Pfalz aktuell zur Vorsicht beim Kauf von Tieren für ihre Bestände. 
Die Geflügelpest (Vogelgrippe) grassiert seit Monaten bei Wildvö-
geln, aber auch Bestände mit Hausgeflügel waren in Deutschland 
zuletzt immer wieder von der Tierseuche betroffen. Nun steht ein 
mobiler Händler aus Delbrück im Kreis Paderborn im Verdacht, Tiere 
aus einem mittlerweile als infiziert bestätigten Bestand in mehreren 
Bundesländern angeboten und die Erkrankung dadurch weiterver-
breitet zu haben.
Mobile Händler verkaufen ihre Tiere auf legale Weise direkt vom LKW 
herunter. Sie bieten sie an zuvor festgelegten Verkaufsstellen wie 
Markplätzen oder Autobahnparkplätzen an. Rheinland-Pfalz ist nach 
jetzigem Kenntnisstand nicht vom aktuellen Fall betroffen; die Doku-
mentation des Händlers ist allerdings unvollständig.
Tierhalter im Land, die in den vergangenen Wochen Geflügel von 
mobilen Händlern aus dem Kreis Paderborn gekauft haben, sollten 
sich deshalb vorsorglich mit dem Veterinäramt ihrer Kreisverwaltung 

Investitionen vorausschauend absichern. Der Begriff Zukunft für uns 
als Pfalzwerke-Gruppe ist daher ganz fest verbunden mit strategi-
schen Partnerschaften und einem klaren Bekenntnis zur Region.“
Der Konzessionsvertrag bietet den Bürgerinnen und Bürgern beider 
Gemeinden die Möglichkeit, eine sichere, preisgünstige, verbraucher-
freundliche, effiziente und umweltverträgliche Energieversorgung 
für die nächsten Jahrzehnte zu erhalten. Aktuell hält die Pfalzwerke 
Netz AG die Konzessionen in 429 Gemeinden. Darüber hinaus 
erbringt der größte Energieversorger in der Pfalz und dem Saarpfalz-
Kreis Dienstleistungen für viele weitere Stadt- und Gemeindewerke 
in kaufmännischen und technischen Bereichen. Dazu gehören unter 
anderem Portfoliomanagement, Straßenbeleuchtung, Bereitschafts-
dienste, Arbeitssicherheit und Notfallunterstützung im Falle von Ver-
sorgungsunterbrechungen.

Trippstadt

Ortsbürgermeister Jens specht
Sprechstunden nur nach Terminvereinbarung
Tel. 0151 53193010
www.trippstadt.de

Sonstige amtliche Mitteilungen

Familienkarte rheinland-Pfalz
eisenhüttenmuseum Trippstadt ist als 

netzwerkpartner dabei!
Das Eisenhüttenmuseum Trippstadt ist durch den freien Eintritt 
schon immer ein familienfreundliches Museum. Daher lag es nahe 
bei der Familienkarte Rheinland-Pfalz als netzwerkpartner dabei zu 
sein.
Die Familienkarte ist ein Angebot des Familienministeriums Rhein-
land-Pfalz und richtet sich an alle Familien im Land.
Unter: www.familienkarte.rlp.de finden Sie alle Infos rund um die 
Familienkarte Rheinland-Pfalz. Die Seite bietet viele tolle familien-
freundliche Angebote.
noch ein Hinweis in eigener sache:
Wegen der Corona-Lage ist das Eisenhüttenmuseum Trippstadt zur-
zeit geschlossen, wir freuen uns aber schon jetzt auf eine Wiederer-
öffnung in hoffentlich nicht allzu ferner Zeit!
Tourist Info Trippstadt
Hauptstraße 26
67705 Trippstadt
Telefon: 0 63 06 - 3 41
E-Mail: info@trippstadt.de
www.trippstadt.de

www.wittich.de
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in Verbindung setzen. Das gilt insbesondere, wenn ihre Tiere Krank-
heitssymptome wie Atemnot, Apathie, Flüssigkeitsansammlungen 
an der Kopfregion, Durchfall oder einen Abfall der Eiproduktion zei-
gen oder es sogar zu vermehrten Todesfällen kommt.
Bei einem Ausbruch der Geflügelpest in einem Bestand mit Hühnern 
oder Puten können innerhalb weniger Tage alle Tiere erkranken und 
sterben. Enten und Gänse erkranken oft weniger schwer, bei milden 
Verläufen kann die Krankheit übersehen werden. Wird die Seuche 
allerdings nachgewiesen, müssen alle Tiere getötet werden, um die 
weitere Ausbreitung zu verhindern.
Vogelzug im Gange: Auf Biosicherheit im Betrieb achten
Die Geflügelhalter im Land sollten zudem weiter konsequent auf die 
einschlägigen Biosicherheitsmaßnahmen in ihren Betrieben achten, 
da der saisonale Vogelzug weiter im Gange ist. Zugvögel fliegen im 
Frühjahr aus wärmeren Regionen zurück nach Norden und machen 
unterwegs Rast. Auch sie könnten den Erreger der Geflügelpest in 
sich tragen und bei Kontakt auf Hausgeflügel übertragen. Mit diesen 
Maßnahmen kann der Eintrag in einen Bestand verhindert werden:

• Geflügel darf nur an Stellen gefüttert werden, die für Wildvögel 
unerreichbar sind. Ebenso ist gesetzlich vorgeschrieben, dass 
Futter, Einstreu und Dinge mit denen Geflügel in Berührung 
kommt, geschützt gelagert werden müssen.

• Oberflächenwasser, das für Wildvögel zugänglich ist und mit Kot 
verschmutzt sein kann, darf nicht zum Tränken benutzt werden.

• Grünfutter von Wiesen, auf denen Wasservögel grasen oder ras-
ten ist ungeeignet. Ebenso ungünstig ist das Verfüttern von Spei-
seresten und Eierschalen.

• Um Mäuse und Ratten fernzuhalten muss der Futtervorrat unter 
Verschluss gehalten werden. Schadnager müssen bekämpft wer-
den, denn sie übertragen zahlreiche Krankheitserreger.

• Im Stall sollte stalleigene Kleidung (Kittel/Overall) statt Straßen-
kleidung getragen werden. Besonders wichtig sind Gummistie-
fel oder -clogs, die ausschließlich im Stall getragen werden und 
dortbleiben. Eine Desinfektion des Schuhwerks ist optimal.

• Fremde Personen sollten den Stall momentan nur mit triftigem 
Grund betreten und nur mit Schutzkleidung. Vor dem Betreten 
und nach dem Verlassen des Stalls sollten die Hände gewaschen 
und desinfiziert werden.

• Nur wenn es wirklich nötig ist, sollten Gerätschaften anderer 
Geflügelhalter geliehen werden. Vor der Abgabe müssen sie 
gereinigt und desinfiziert werden.

• Den Kontakt zu fremdem Geflügel sollte man aktuell ebenso 
vermeiden wie den Kauf oder Tausch neuer Tiere unter Züchter-
kollegen. Lässt sich ein Neubesatz nicht umgehen, sollten Neu-
ankömmlinge für mehrere Tage in Quarantäne.

• Katzen können die Erreger übertragen und müssen deshalb von 
allen Vogelhaltungen ferngehalten werden.

Im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens werden auch personenbe-
zogene Daten erfasst und gespeichert. Nähere Informationen hierzu 
und zu den aus der EU-Datenschutz-Grundverordnung resultieren-
den Rechten haben wir auf unserer Internetseite bereitgestellt
https://www.kaiserslautern-kreis.de/service-links/datenschutz.html

Fundsachen / zu verschenken

Zu verschenken
- Ein Wäschetrockener (Abluft) von Bosch, kaum benutzt
- Ein Lattenrost 1mx2m mit dazugehöriger Matratze

Tel: 06372/8064398
Haben auch Sie etwas zu verschenken?
Dann können Sie als Privathaushalt über die Verbandsgemein-
deverwaltung Landstuhl, Amtsblatt, kostenlos eine Anzeige 
über gebrauchte, gut erhaltene Gegenstände die für den Sperr-
müll zu schade sind, aufgeben.
Der Gegenstand kann mit einer kurzen Beschreibung und der 
Telefonnummer des Schenkenden in dieser Rubrik veröffentlicht 
werden.
Anzeigen-Annahme beim Amtsblatt unter:
Telefon: 06371/83119 oder per Email: amtsblatt@landstuhl.de

Gartenarbeiten, Heckenschnitt, Baumfällung
(auch in Risikolagen) sowie alle haus- und gartennahen arbeiten 

preiswert + pünktlich + professionell, inkl. entsorgung

Tel.: 0176 / 84 49 03 20 od. 06303 / 8 17 14 77

06502 
9147-0

Familien leben

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ihre Anzeige online buchen: 
anzeigen.wittich.de

Sie können sich auch direkt an den Verlag wenden:
anzeigen@wittich-foehren.de

Telefon: 0 65 02 / 91 47-0

   

Besondere Tage besonders ehren.

Kommunions- und

Konfirmationsanzeigen.

Danke 
sagen!

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 

PRosPEkTE | FlyER | BRoscHüREn
Zuverlässige Beilagenverteilung gibt‘s hier:
beilagen@wittich-foehren.de

Ran an die Beilagen!
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Gartenarbeiten, Baumfällung, Heckenschnitt 
(auch in Risikolagen) sowie alle haus- und gartennahen Arbeiten 

preiswert + pünktlich + professionell, inkl. Entsorgung.
Fa. Hajdarmataj | Tel.: 0176 62410827 | 0631 6257931

Heckenschnitt, Baumfällung, Gartenarbeit 
(auch in Risikolagen) sowie alle haus- und gartennahen Arbeiten, 

preiswert, pünktlich und professionell, inkl. Entsorgung, 
Zaunbau, Rasen verlegen und mähen.

Tel.: 01 76 / 64 83 87 90

Dienstleistungen aller Art
Deutsches Forst-Service-Zertifikat (Mulcharbeiten mit eigener Maschine)

• Baumfällungen • Heckenschnitt • Mäh- und Baggerarbeiten
(auch in schwierigem Gelände) mit Entsorgung • Abrollcontainer 

Telefon 01 73 / 3 41 45 50 oder 01 57 / 30 09 53 79 Fa. Afrim Bytyqi

JOBS 
IN IHRER REGION

 Diese und weitere Jobs: jobs-regional.de

Fundgrube
Gesucht und gefunden …

• Baumfällung und -pflege • Ausfräsen von Wurzelstöcken
• Heckenschnitt • Gartenarbeiten aller Art
• Abrissarbeiten • Baggerarbeiten • inkl. Entsorgung

Gartenstraße 6 · 67685 Weilerbach
Telefon: 06374 / 914030 · Mobil: 0176 / 23447919 · www.n-shala.de

   FORSTBETRIEB & HAUSMEISTERSERVICE  

Einem Teil dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma NORMA
Lebensmittelfilialbetrieb bei.

immobilien Welt

06502 
9147-0

Ich suche ein neues Zuhause!
Liebe Eigentümer, für ein nettes Paar, ihre
zwei Kinder und Hündin Leika suche ich 
dringend ein Haus mit Garten bis 450.000.- 
Roland Faber, 017631608321

www.garant-immo.deTel. 0631/89 29 75-16

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!

Bei uns finden Sie
ein neues Zuhause!
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Sonstige Mitteilungen

Hinweis zu Textveröffentlichungen 
während der Corona-Pandemie

An alle Einsender von Artikeln!
Aufgrund der immer noch akuten Lage bitten wir Sie eindringlich, 
den Umfang Ihrer Textbeiträge auf das Nötigste zu beschränken 
und auf umfangreiche Berichterstattungen zu verzichten. Wir geben 
unser Bestes, das Erscheinen aller Amts- und Mitteilungsblätter auch 
weiterhin sicherzustellen und zählen hierbei auf Ihre Mithilfe!
Wir bitten um Verständnis, sollten Texte nicht in dem eingesandten 
Umfang veröffentlicht werden. Sobald es hierbei Lockerungen gibt, 
werden wir Sie schnellstmöglich informieren!
Bleiben Sie gesund!

Redaktion, LINUS WITTICH Medien KG

Bürgersprechstunde des SPD-
Landtagsabgeordneten Daniel Schäffner
Der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Schäffner steht allen Bürge-
rinnen und Bürger weiterhin für Sprechstunden zur Verfügung. Diese 
finden jedoch aufgrund der aktuellen Lage vorübergehend aus-
schließlich telefonisch statt. Zu einem persönlichen Telefongespräch 
kann gerne vorab ein Termin vereinbart werden, über die Telefon-
nummer des Wahlkreisbüros: 06371 / 9468774. Ebenso ist eine Kon-
taktaufnahme per E-Mail an kontakt@daniel-schaeffner.de möglich. 
Bleiben Sie gesund!

Mit Anita Schäfer im Gespräch
Auch während der Corona-Pandemie bietet die CDU-Bundestags-
abgeordnete Anita Schäfer Bürgerinnen und Bürgern persönliche 
Sprechstunden an. Diese finden bis auf Weiteres telefonisch statt. 
Interessierte werden gebeten, zwecks Terminkoordination und -ver-
gabe das Wahlkreisbüro unter der Telefonnummer 06331 / 283529 
oder per EMail an anita.schaefer.wk@bundestag.de zu kontaktieren.

Sprechstunden des 
Landtagsabgeordneten Marcus Klein

Sie können sich mit allen Bürgeranliegen, bei Problemen mit Behör-
den oder Anregungen an den Landtagsabgeordneten Marcus Klein 
(CDU) wenden. Auch persönliche Sprechstunden vor Ort sind wieder 
möglich; zu Ihrer Sicherheit selbstverständlich unter Einhaltung der 
Hygieneregeln. Zur Terminabsprache und Kontaktaufnahme melden 
Sie sich gerne entweder telefonisch über Telefonnummer 06371-
9548707 (Büro/Anrufbeantworter) oder per Mail an buero@marcus-
klein.info.

Gemeindeschwester plus –  
Andrea Rihlmann

Büro: Kaiserstraße 42, 
66849 Landstuhl
Tel.Nr.: 0631-7105 333
e-mail: 
andrea.rihlmann@kaiserslautern-kreis.de
Gesprächstermine
 nach vorheriger Vereinbarung.

Sprechstunde mit Angelika Glöckner
Die SPD-Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner bietet allen 
Bürgerinnen und Bürgern Sprechstunden an. Wir bitten vorab um 
eine telefonische Terminabsprache unter 06331 - 719 32 57 oder per 
E-Mail unter: angelika.gloeckner@bundestag.de.

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!

Wichtige Information

LINUS WITTICH Medien KG | Europa-Allee 2 | 54343 Föhren

sie erreichen den Verlag
Mo. - Do.: 7.00 - 17.00 Uhr und Fr.: 7.00 - 16.00 Uhr 
Tel. 06502 9147-0. Annahme Klein- und Familienanzeigen:  
 service@wittich-foehren.de

Zustellung/Reklamation 
Tel. 06502 9147-800  vertrieb@wittich-foehren.de

Mitteilungsblatt „landstuhl“
Lesen Sie die aktuelle Ausgabe „Landstuhl“  
unter http://epaper.wittich.de/185

Redaktions-Annahmeschluss 
Mo., 12.00 Uhr VG 
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher 
 mein.wittich.de

Anzeigen-Annahmeschluss  
(für Privat- und Geschäftsanzeigen)
Mo., 9.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher

Ihre Ansprechpartner für 
Geschäftsanzeigen und Prospektwerbung

Tobias kessel
Gebietsverkaufsleiter
Mobil: 0151 16305401 
t.kessel@wittich-foehren.de

Julia Pauli 
Verkaufsinnendienst
Tel.: 06502 9147-265
j.pauli@wittich-foehren.de

für unsere leser und Interessenten.

Vermietung der Ferienwohnung
ab 5 Übernachtungen

Preis für 2 Personen 45,- €
für jede weitere Person 15,- €

Haustiere sind nicht erlaubt!

XXXXFerienwohnung Iris Kiefer
Medardusstraße 43 · 66693 Mettlach-Nohn · Tel. (06868) 180 120

i.kiefer@t-online.de

Modern eingerichtete, abgeschlossene Komfort-Ferienwohnung für 2-4 Personen, 70 qm. Sepa-
rater Eingang, Diele, Wohnraum mit offener Küche, 2 Schlafzimmer, Designer-Duschbad. Teilüber-
dachte Terrasse mit unverbautem Blick bis Frankreich und Luxembourg, Grillplatz. Sehr ruhige 
Lage. Parkplatz direkt vor der Wohnung. Keine Kurtaxe!

Treffpunkt 
Deutschland.de

Reise-
Portal

Landstuhl

Heimat neu entdecken

Mit den kostenlosen Reisemagazinen 
der Treffpunkt Deutschland Reihe 
erhalten Sie den perfekten Begleiter 
für Ihren nächsten Ausflug oder Urlaub.
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GEMEINSAM
IN RICHTUNG 
ZUKUNFT.

Pfalzwerke Netz AG
Kurfürstenstraße 29
67061 Ludwigshafen  www.pfalzwerke-netz.de

Danke Krickenbach!   
Danke Stelzenberg!

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen im 
Rahmen der Konzessionsvergabe und
freuen uns auf eine starke Partnerschaft.
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Miesenbacher Str. 58
RAMSTEIN
Tel. 06371 /943856
Mobil 0171 /4761336

Ständig große Auswahl an gebrauchten
Marken-Waschmaschinen und -Trocknern
– mit Garantie – ab 150,-€

Öffnungszeiten:
MO geschlossen
DI - FR 12.00 – 18.00 Uhr
SA geschlossen
DO                  - FR

Ristorante Bell ’Aria
Auf dem Steig 1 • direkt am Tennisplatz • 67705 Trippstadt • Tel. 06306-992370

LIEBE GÄSTE, unsere Speisen können in den Öffnungszeiten selbst abgeholt werden.
Oder von Mittwoch bis Sonntag können Sie unseren Heimservice nutzen.
Wochenendspezialitäten
Spargelgratin und Parmaschinken 13,50 €
frisch gegrillte Sardinen mit Insalata 12,50 €
Pizza Ciabatta mit Oliven, Tomatenscheiben u. Ricotta, 50 cm, dazu Insalata 14,50 €
Sonntag, 25.04. Kalbsrollbraten in Weißweinpfeffersauce m. Kart. u. Insalata 16,50 €
Roter Thunfisch m. Aubergine- u. Mozzarellaroulade auf Spaghettibett, mediterrane Art 18,50 €

Sven Schuff 
Bankfachwirt (IHK)

Tel. 0631-205-78360 
Unionstraße 1 

67657 Kaiserslautern 
www.cs-finanz-brokerservice.de

Finanzierungsexperte  
für Immobilienbesitzer:
• Baufinanzierungen mit Nebenkosten 
• Umschuldung mit negativer Schufa 
• Abwendung der Zwangsversteigerung

Bauschutt 
Altpapier 
gem. Abfälle 
Grünabfälle
Altholz
Sonderabfälle
uvm.

Hotline 
06303 804-0 

www.jakob-becker.de

// Lieber Frühjahrsputz 
als Winterschlaf.
Passende Container für 
jede Entsorgung

Hotline 

Gartenarbeit, Heckenschnitt, baumfällung
(auch in Risikolagen) sowie alle haus- und gartennahen Arbeiten

preiswert + pünktlich + professionell
inkl. Entsorgung

Telefon 01 78 / 7 90 30 57 od. 06 31 / 74 05 97 41

IHR KOMPETENTER PARTNER
IN DER WESTPFALZ

Tel.: 06371-57656 | Am Neuen Markt 7 | 66877  Ramstein-M.

IMMOBILIEN

Mitglied im 
Immobilienverband Deutschland

www.agra-immobilien.de

Wir suchen dringend Wohnhäuser, 

Eigentumswohnungen, Grundstücke 

sowohl für Selbstnutzer 

als auch für Kapitalanleger für 

vorgemerkte Kunden.

baumfällung und Gartenarbeiten
(auch in Risikolagen) Heckenschnitt, Mäharbeiten, Zaunbau, 

Rasenverlegen u. v. m., preiswert, inkl. Entsorgung

Telefon: 0176 638 501 56

Sehr geehrte Kunden, 
liebe Freunde,

nach über 30 Jahren  
Geschäftsbetrieb schließen  

wir unsere Bäckerei aus Alters- 
gründen zum 30.04.2021.

letzter Öffnungstag:

Freitag, 30.04.2021

Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren 
langjährigen Kunden und Geschäftspartnern für ihre 

Treue und das entgegengebrachte Vertrauen.

Ihre Bäckerei Ulrich Hoch
Hauptstraße 23 in 67707 Schopp

Hauptstraße 92   67714 Waldfischbach

Gartenarbeiten aller Art
• Baumfällung (speziell Risikolage)             • Rollrasen anlegen und säen
• Baumstammfräsen/-Entwurzelung  • Steingarten u. Pflastersteine anlegen
• Heckenschnitt und Sträucher             • Mäharbeiten/Vertikutieren
• Obstbäume schneiden             • Inkl. Abtransport 

preiswert und professionell  & 06303-87617 oder 0176-64617164 

Geflügelverkauf wegen 
Feiertag schon am Freitag, 30.04.2021, bei Futtermittel Schrör 

in Hauptstuhl am Güterbahnhof von 11.00 - 13.00 Uhr.
Geflügelhof Knerr • Telefon: 01 70 / 5 32 79 87


